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1. Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Aden nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschädigen oder zu zerstören,

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten
Aden aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arlen oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.

Die streng und besonders geschützten Arlen sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG1
definiert.

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft gelten gemäß
§ 44 Abs. 5 BNatSchG die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur eingeschränkt:

So sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die Tier- und wild le-
benden Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die die eu-
ropäischen Vogelarten und sonstige in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2
BNatSchG aufgeführte Verantwortungsarten zu betrachten.

Werden diese durch ein Vorhaben betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des
Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträch-
tigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor,
soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt
wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festge-
setzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang lVb der FFH-
Richtlinie aufgeführten Arten gilt dies entsprechend.

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im
Rahmen der Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG zu behandeln.

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung zur Ortsumgehung Frei-
berg (BVerwG, Urteil vom 14.07.2011, Az. 9 A 12/10) die Privilegierungsmöglichkeit
des § 44 Abs. 5 BNatSchG eingeschränkt. So sollen Tötungen von lndividuen, die
im Zusammenhang mit der Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ste-
hen, nicht mehr von dieser Privilegierung erfasst sein, da Art. 12 Abs. 1 a der FFH-
Richtlinie eine entsprechende Begrenzung des Tötungsverbotes nicht vorsehe. Dies

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), das zuletzt

am 18. August 2021 (BGBI. I S. 3436) geändert worden ist.
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hätte grundsätzlich zur Folge, dass in den Fällen, in denen eine Tötung von lndivi-
duen bei der Beseitigung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wahrscheinlich ist,
das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verwirklicht würde und für die jeweils
betroffene Art eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu beantragen wäre.
Diese Rechtsprechung wurde nun durch das Urteil zum Weiterbau der BAB A 14
(BVerwG, Urteil vom 08.01.2014, Az. 9 A 4/13) konkretisiert. Hierin hat das Bundes-
verwaltungsgericht festgestellt, dass das Tötungsverbot nicht erfüllt ist, wenn das
baubedingte Tötungsrisiko durch Vermeidungsmaßnahmen bereits bis zur Schwelle
des allgemeinen Lebensrisikos, dem die lndividuen der jeweiligen Art ohnehin unter-
liegen, gesenkt wird. Die Erteilung einer Ausnahme wird damit erst dann erforder-
lich, wenn sich das Tötungsrisiko des lndividuums signifikant über das allgemeine
Lebensrisiko hinaus erhöht.

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Behörden von
den Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erhebli-
cher wirtschaftlicher Schäden,

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwe-
cken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung,

4. im lnteresse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließ-
lich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der ma ß-
geblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen lnteresses ein-
schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben
sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit
nicht Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie weitergehende Anforderungen enthält. Arti-
kel 16 Abs. 3 der FFH-Richtlinie und Art. 9 der Vogelschutzrichtlinie sind zu beachten.

Nachfolgend wird geprüft, inwieweit das Vorhaben mit den Anforderungen des § 44 (1)
BNatSchG vereinbar ist. Dabei ist zu ermitteln, ob vorhabensbedingt Auswirkungen zu
erwarten sind, die unter die dort genannten Verbotstatbestände fallen. Sollte dies der
Fall sein, so ist für die relevanten Arten zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine
Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG gegeben sind. Die Artenschutzprüfung erfolgt ent-
sprechend der Vorgaben des Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hes-
sen (12/2015).

Die Bewertung der landesweiten Erhaltungszustände folgt dabei dem ,Bericht nach
Artikel 17 FFH-Richtlinie 2013 — Erhaltungszustand der Arten, Vergleich Hessen —
Deutschland (Hessen-Forst FENA Naturschutz; Stand: 13. März 2014) sowie der
Veröffentlichung ,Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten Hessens — 2. Fassung
(VSW et al.; März 2014).
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2. Datengrundlagen

Vorbereitend zu dem beabsichtigten Neubau eines Feuerwehrstützpunktes wurden
das Plangebiet sowie die nördlich und südlich daran angrenzenden Landschaftsarea-
le in 2023 faunistisch untersucht. Am 29. März 2023 erfolgte im Rahmen der Erstbe-
gehung auch die Strukturelle Vorkartierung. Als Ergebnis dieser Erstbegehung war
festzuhalten, dass als betrachtungsrelevante Taxa die standortqebundene Avifauna
sowie die Reptilienfauna systematisch zu erfassen war.

Die ornitholoqische Erfassung erfolgte durch Verhörung und Sichtbeobachtung wäh-
rend der Begehungen. Die jeweilige Begehung erfolgte als Transektmuster, das eine
vollständige Durchmusterung des Untersuchungsraumes ermöglichte und auch die
angrenzenden Straßenzüge mit einschloss. Auswertungen von Beobachtungszeit,
Verhalten (Gesang, Füttern u.a.), Direktbeobachtungen (Jungvögel, Nest u.ä.), Habi-
tatanforderungsprofil bzw. Strukturangebot etc. ermöglichten die jeweilige Statusab-
leitung. Weiterhin wurden alle Gehölzstandorte im Untersuchungsraum sowie auf an-
grenzenden Flächen auf vorhandene Nester mittlerer und größerer Baumfreibrüter ü-
berprüft, wie auch die Nachsuche nach natürlichen Baumhöhlen, Spechthöhlen oder
Nisthilfen durchgeführt wurde. Methodisch lehnt sich die Erfassung eng an die Me-
thodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutsch lands (SüDBECK et al.) an.

Die Nachsuche nach Reptilien und hier insbesondere nach den artenschutzrechtlich
bedeutsamen Arten Mauereidechse (Podarcis muralis), Schlingnatter (Coronella aus-
triaca) und Zauneidechse (Lacerta agilis), erfolgte durch eine gezielte Nachsuche in
den vorhandenen, potenziell geeigneten Siedlungsarealen (Sonn- und Aufwärmplät-
ze, Nahrungshabitate, Versteckplätze). Al le Begehungen erfolgten bei geeigneten
Witterungsbedingungen und während der Hauptaktivitätszeiten der Zielarten im Früh-
jahr bzw. Frühsommer sowie im Spätsommer.

Die Erfassungen in 2023 erfolgten an folgenden Tagen:

Strukturelle Vorkartierunq

29. März (7°C, bedeckt)

Baumhöhlen und Neststandorte
29. März (7°C, bedeckt), 04. April (14°C, aufgelockert)

Erfassunq der Vogel
29. März (7°C, bedeckt), 04. April, (14°C, aufgelockert), 04. Mai (22°C, sonnig), 15
Mai (21°C, sonnig), 21. Juni (26°C, sonnig)

Erfassunq der Reptilien
04. April (14°C, aufgelockert), 04. Mai (22°C, sonnig), 15. Mai (21°C, sonnig), 22.
August (25°C, sonnig),
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Die Bestandssituation im Plangebiet (rote Grenzlinie) und im Untersuchungsraum
(angrenzende Umgebungsflächen) ist dem nachstehenden Luftbildauszug (Quelle:
Stadt Gernsheim, unmaßstäblich) zu entnehmen; das dargestellte Strukturpotenzial
entspricht vollständig der Biotopausstattung zum Zeitpunkt der Begehungen in 2023.
Weiterhin sind auf der Folgeseite noch drei Abbildungen zur Illustrierung der aktuel-
len strukturellen Situation eingefügt.
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Abbildung 1:

Nachweis des Rebhuhns
(Perdix perdix) im Westen
des Untersuchungsraumes
(Aufnahme: 21. Juni 2023 -
Dr. Jürgen Winkler).

Abbildung 2:

Nachweis der Mauereidechse
(Podarcis muralis) im südöst-
lichen Umfeld des Plangebie-
tes (Aufnahme: 22. August
2023 - Dr. Jürgen Winkler).

Abbildung 3:

Potenzielles Laichgewässer
der Kreuzkröte (Bufo cala-
mita) innerhalb des Plange-
bietes (Aufnahme: 22. Au-
gust 2023 - Dr. Jürgen
Winkler)

Stadt Gernsheim
Kernstadt
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3. Wirkfaktoren des Vorhabens

Die Stadt Gernsheim plant den Neubau eines Feuerwehrstützpunktes auf dem Flur-
stück 48/1 in der Flur 10, Gemarkung Gernsheim. lm Norden begrenzt das Flurstück
die Heidelberger Straße während die Südseite entlang eines landwirtschaftlichen Ge-
höfts verläuft. lm Osten und Westen schließen sich jeweils ackerbaulich genutzte
Flächen an. Durch die mit der Vorhabensumsetzung einhergehenden Wirkmechanis-
men sind beeinträchtigende Wirkungen auf artenschutzrechtlich relevante Vertreter
der lokalen Fauna und Flora nicht auszuschließen.

Gemäß § 44 (1) BNatSchG ist es verboten:

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen,
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören,

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Aden und der europäischen Vogelarten
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten
Arlen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-
men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu
zerstören (Zugriffsverbote).

Bei der Beschreibung der unter diesen Aspekten relevanten Wirkungen ist im vorlie-
genden Fall zwischen

Anlagebedingten Wirkfaktoren,
Baubedingten Wirkfaktoren und

Betriebsbedingten Wirkfaktoren zu unterscheiden

Anlagebedingte Wirkfaktoren:

Für die geplante bauliche Nutzung werden vorhandene Biotopflächen (hier: vor allem
Ackerflächen) in Anspruch genommen. Dadurch tritt im Grundsatz ein unmittelbarer,
irreversibler Habitatverlust ein. Weiterhin entstehen durch die geplante Umnutzung
neue Habitattypen (Gebäude, Freiflächengestaltung u.ä.), die für einen Teil der Arten
(bspw. Bachstelze und Hausrotschwanz) nutzbar bleiben, jedoch zukünftig auch an-
deren — bisher nicht vorkommenden Arten — neuen Lebensraum bieten (Habitatver-
änderunq). lnsbesondere synanthrop orientierte Arten und Arten mit einer Affinität zu
Gehölzlebensräumen werden von der Nutzungsänderung profitieren.

Durch den unmittelbaren Habitatverlust ist allein für bodenbrütende Vogelarten sowie
für artenschutzrechtlich relevante Reptilien- und Amphibienarten eine Betroffenheit
anzunehmen. lnsbesondere für das Rebhuhn und die Kreuzkröte ist diese Betroffen-
heit auch nachweislich gegeben, da Teile des Plangebietes als aktueller Siedlungs-
raum der Art belegt werden konnte.
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Auf dem nachstehenden Auszug des Bebauungskonzeptes (ARC — HAMMANN+HILDE-
BRAND ARCHITEKTEN, 10/2023) ist die angestrebte Entwicklungssituation im Plange-
biet zu ersehen.

\ \ \ \\V\ \ \ \ \

1_-
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\\\\\\\\\\\\
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Baubedingte Wirkfaktoren:
Alle baubedingten Eingriffe sind zeitlich begrenzt und auf die jeweilige Bauab-
schnittsphase beschränkt. Ihr Auftreten ist entsprechend ihrer Qualität zum Teil zeit-
lich entzerrt, die Einzelwirkungen können sich jedoch auch akkumulierend verstär-
ken. Dabei kann im Vorfeld nicht abgeschätzt werden, über welchen Zeitraum sich
diese Belastungen erstrecken werden. Die beanspruchten Flächen können nach der
notwendigen lnanspruchnahme jedoch wieder in den ursprünglichen Zustand zu-
rückversetzt werden. Hierher zu stellen sind insbesondere:

> Einrichtung von Baufeldern bzw. Baustellen,
> Materiallager,
> Geräusch- und Staubemissionen,
> Erschütterungen,

> Baustellenverkehr,
> Entfernung der Vegetationsschicht,
> Planierung des Baugrundes sowie

> Pflanz- und Gestaltungsarbeiten im Rahmen der Kompensationsma ßnahmen
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Betriebsbedingte Wirkfaktoren:
Hierherzustellen sind störökologische Belastungen durch die zukünftigen Nutzer bzw.
Bewohner (visuelle Reize durch Bewegungen im Bereich der Zuwegung, Fahrzeug-
verkehr, Lärm und Licht).

Störökologische Belastungswirkungen sind im vorliegenden Fall allerdings als nach-
geordnet anzusehen, da das Gebiet relativ kleinräumig abgegrenzt ist und zudem
von der Heidelbergers Straße im Norden und dem südlich angrenzenden landwirt-
schaftlichen Gehöft bereits aktuell von den eingangs genannten Störreizen stark
überprägt ist. Somit unterliegt das Gebiet bereits aktuell störökologischen Wirkme-
chanismen, zum Teil in intensiver Ausprägung. Daher kann die zugrunde zu legende
Belastungssituation im Betrachtungsraum nicht als störungsfrei bezeichnet werden.
lnsgesamt ist für den Vorhabensbereich daher eine erhebliche, störökologische Vor-
belastung anzunehmen, welche die standortökologischen Bedingungen in relevanter
Weise für die hier vorkommenden Arten prägt.

Da auch die östlich und westlich angrenzenden Gewanne bereits einer vergleichba-
ren Vorbelastung unterliegen (jeweils zweiseitige Begrenzung durch Straßen), kön-
nen durch die geplante Nutzungsänderung auch erhebliche Beeinträchtigungen der
Umgebungsstrukturen ausgeschlossen werden.
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4. Abschichtung

Durch das geplante Vorhaben kommt es zur direkten Inanspruchnahme von rein ter-
restrischen Lebensräumen. Hierdurch entstehen direkte Habitatverluste und Verän-
derungen der Standortverhältnisse. Störökologische Belastungswirkungen sind im

vorliegenden Fall allerdings als nachgeordnet anzusehen, da das Plangebiet bereits
einer starken störökologischen Vorbelastung ausgesetzt ist. Als betroffene Lebens-
raumtypen lassen sich aufgrund der vorgefundenen strukturellen Ausstattung allein
Ackerflächen mit ihren Saumgesellschaften, sowie ein schmaler Grünlandzug ab-
grenzen. Hinsichtlich der Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten Taxa be-
deutet dies, dass ausschließlich Arten/Artengruppen betroffen sind, die hinsichtlich
ihres Vorkommens vollständig oder teilweise (Teilhabitatnutzung) an derartige Struk-
turen gebunden sind, womit sich folgende Betroffenheitssituation ergibt:

Keine unmittelbare Betroffenheit besteht für Arten /  Artengruppen

> mit struktureller Bindung an Gebäude (synanthrope2 Arten - bestimmte Fle-
dermaus- und Vogelarten),

> die eine Gewässerbindung besitzen, d.h. im Wasserkörper selbst leben oder
reproduzieren (Fische, Libellen, Amphibien, aber auch Wasservogelarten)

> die eine Gehölzbindung besitzen (z.B. viele Vogelarten)

> die als Ruheplätze und Reproduktionsstätten Baumhöhlen u.ä. benötigen
(z.B. bestimmte Fledermaus- und Vogelarten, z.T. auch die Haselmaus)

> die für ihr Vorkommen Felsstrukturen und / oder besonnte, extensiv genutzte
oder verbrachte Strukturen benötigen (z.B. div. Heuschreckenarten)

> der Feuchtgrünlandflächen (bspw. Maculinea-Arten, Großer Feuerfalter) —
Strukturen sind nicht im Wirkzonenbereich vorhanden

> die für ihre Reproduktion Totholz und / oder alte Eichenbestände benötigen
(bspw. Hirschkäfer, Heldbock)

> mit zoogeographischer Restriktion.

sowie für artenschutzrechtlich relevante Pflanzenarten (fehlende Standorteignung).

Nachfolgend wird die Betrachtungsrelevanz verschiedener Artengruppen darge-

stellt. In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass es sich bei dem ge-
planten Vorhaben um einen nach § 18 BNatSchG zulässigen Eingriff handelt, wes-
halb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten der abzuschich-
tenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung entfällt
(§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die Belange derart klassifizierter Arten werden jedoch
unter Kapitel 6 bewertet und geprüft.

2
an den menschlichen Siedlungsbereich angepasst
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Säugetiere (exklusive Fledermäuse): Vorkommen der Haselmaus (Muscardinus
avellanarius) sind auszuschließen, da im Plangebiet keine Gehölzbestände vorhan-
den sind; ein Vorkommen des artenschutzrechtlich ebenfalls bedeutsamen Feldham-
sters (Cricetus cricetus) wird auch ausgeschlossen, da das Plangebiet nicht zu ei-
nem historisch belegten Siedlungsraum rechnet (vgl. GALL, 2008).

Fledermäuse: Für die Gruppe der Fledermäuse ist eine Betroffenheit auszuschlie-
ßen, da im Plangebiet weder Baumhöhlen-, noch Gebäudequartierpotenziale vorhan-
den sind.

Vögel: Für die Gruppe der Vögel besteht eine Betrachtunqsrelevanz.

Reptilien: Für das Vorkommen der Europäischen Sumpfschildkröte (Emys orbicula-
ris) fehlen die Vorkommensvoraussetzungen völlig. Aufgrund der Habitatbeding-
ungen und der Struktur der Umgebungsbereiche sind Vorkommen der für das Stadt-
gebiet Gernsheim bekannten artenschutzrechtlich bedeutsamen Arten Mauereidech-
se (Podacris muralis), Zauneidechse (Lacerta agilis) und Schlingnatter (Coronella au-
striaca) nicht auszuschließen. Für die drei genannten Arten besteht daher eine Be-
trachtunqsrelevanz.

Amphibien: Durch den Landschaftspflegeverband Kreis Groß-Gerau.e.V. wurden in
2023 Vorkommen der Kreuzkröte (Bufo calamita) innerrhalb des Plangebietes sowie
auf den östlich angrenzenden Ackerflächen nachgewiesen. Folge dessen besteht für
die Kreuzkröte eine Betrachtunqsrelevanz

Fische: Für diese Tiergruppe besteht keine Betrachtungsrelevanz, da im Wirkraum
keine geeigneten Habitatstrukturen zu verzeichnen sind.

Libellen: Für diese Tiergruppe besteht keine Betrachtungsrelevanz, da im Wirkraum
keine geeigneten Habitatstrukturen zu verzeichnen sind.

Heuschrecken: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie etwa Heide-
schrecke (Gampsocleis glabra) sind wegen der fehlenden Standorteigenschaften
(keine ausgeprägte Xerothermie) auszuschließen.

Tagfalter: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie der Dunk le und Hel-
le Ameisenbläuling (Maculinea nausithous, Maculinea teleius) sind wegen der stand-
ortökologischen Gegebenheiten grundsätzlich auszuschließen; Bestände der essen-
tiellen Falter- und Raupenfutterpflanze Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis)
kommen im Plangebiet nicht vor.

Totholzbesiedelnde Käfer: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie
etwa der Große Heldbock (Cerambyx cerdo) sind aufgrund fehlender Standorteigen-
schaften (hier: geeignete Eichenbestände) auszuschließen.

Sonstige Aden: Vorkommen sonstiger, artenschutzrechtlich relevanter Aden wie
bspw. Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) oder Spanische Flagge (Eu-
plagia quatripunctaria) sind aufgrund der im Gebiet nicht vorhandenen, spezifischen
standortökologischen Bedingungen auszuschließen.
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Pflanzenarten: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten sind - wegen der
fehlenden Standorteignung - auszuschließen.

Betrachtungsrelevanz besteht daher für die Gruppe der Vöpel sowie für die vier
Einzelarten Kreuzkröte, Mauereidechse, Schlinqnatter und Zauneidechse.
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5. Wirkungsanalyse

Nachfolgend wird — differenziert nach einzelnen Artengruppen — bewertet, inwieweit
die potenziell festgestellte Betroffenheit durch die lokal herrschenden Bedingungen
tatsächlich besteht, welche Aden ggf. davon betroffen sind und wie erheblich die
vorhabensbedingte Eingriffswirkung jeweils einzuschätzen ist.

Aufgrund ihrer allgemeinen Bedeutung für die Lokalfauna und den betroffenen Land-
schaftsraum werden die nachfolgenden Maßnahmenempfehlungen vor die gruppen-
spezifischen Kapitel gestellt:

S 01 Zur Wahrung der artenschutzrechtlichen Belange sowie zur fachlichen
Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung und Dokumentation der
Maßnahmen ist eine Ökoloqische Baubegleitung einzusetzen.

E 01 Gewährleistunq der Regionalität von Pflanz- und Saatqut: Das für die Re-

kultivierungsmaßnahmen vorgesehene Pflanzgut (Sträucher und Bäume)
sowie das einzusetzende Saatgut müssen aus regionaler Herkunft stam-
men. Bei allen Baumgehölzpflanzungen sind unbehandelte Pflanzpfähle
(wichtige Nistsubstratquelle für diverse Hautflüglerarten) zu verwenden.

E 02 Minimierunq von Lockeffekten für lnsekten: Für die ggf. notwendige Be-
leuchtung — auch bei der Durchführung von Betriebsabläufen - sind aus-
schließlich Lampen mit warmweißen LEDs (unter 3.000 Kelvin Farbtempe-
ratur) oder vergleichbare Technologien mit verminderten Lockeffekten für
lnsekten zulässig.

E 03 Verzicht auf Trassierband: bei alien Abgrenzungen oder Kennzeichnungen
von räumlichen Grenzen ist auf den Einsatz von Trassierband (Flatter-
band) zu verzichten um Plastikmüll zu vermeiden und dabei vor allem den
Eintrag von Trassierbandstücken (Plastikmüll) in die umgebende Land-
schaft zu vermeiden. Zur sicheren Abgrenzung sind vor allem Bauzaun-
element, Holzgatter u.ä. zu verwenden; notwendige Markierungen sind
durch Holzpflöcke oder Markierungsfarbe herzustellen.
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5.1 Säugetiere (excl. Fledermäuse)

Aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner strukturellen Ausstattung
sind keine oder nur suboptimale Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich
relevante Säugetierarten vorhanden.

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG zuläs-
sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten
der abzuschichtenden Gruppen - wie bspw. für das mehrmals beobachtete Eichhörn-
chen (Sciurus vulgaris) - die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung
entfällt (§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Belange der derart
betroffenen Arten werden jedoch in Kapitel 6 betrachtet.

Empfohlene Maßnahmen zur Minderung funktionaler Beeinträchtigungen:

E 04 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen
von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Klein- und Mittel-
säugerfauna und anderer bodengebundener Tierarten zu vermeiden wird
empfohlen bei Zäunen ein Bodenabstand von 15 cm einzuhalten und auf
die Errichtung von Mauersockeln zu verzichten. Alternativ ist bei einge-
grabenen Zäunen (Schutz gegen Wildschweine) auf eine bodennahe Ma-
schenweite von rund 15 cm zu achten.

5.2 Fledermäuse

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend
kann eine Wirkungsanalyse entfallen.

Empfohlene Ma ßnahme zur Förderung der lokalen Fledermausfauna:

E 05 Quartierschaffung für Fledermäuse: Da es sich bei der Gruppe der Fle-
dermäuse um eine im höchsten Maße bedrohte Artengruppe handelt und
auch gebäudegebundene Arlen durch vielfältige Gebäudesanierungs-
maßnahmen stetig Quartierverluste erleiden, sollte an den Neubauten
verbindlich nutzbare Quartierstrukturen vorgesehen werden. Vorgeschla-
gen werden entsprechende Holzverschalungen oder alternativ das Auf-
hängen von Fledermauskästen bzw. der Einbau von Quartiersteinen.

5.3 Vögel

Die Gruppe der Vögel wird nach Artengruppen betrachtet, die aufgrund ihrer ökolo-
gischen Schwerpunktausrichtung zusammengefasst werden können. Es liegen
Nachweise für zehn Arten mit einem landesweit ungünstig-unzureichenden Erhal-
tungszustand sowie für drei Arten mit einem landesweit ungünstig-schlechten Erhal-
tungszustand vor. Für diese 13 Arten erfolgt eine detaillierte Artenschutzprüfung (sie-
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he Prüfbögen im Anhang). Für Arten mit einem landesweit günstigen Erhaltungszu-
stand (21 Arten) erfolgt dagegen eine tabellarische Betrachtung ihrer artenschutz-
rechtlichen Belange. Aktuell beobachtete Vogelarten mit einem nicht definierten E r-
haltungszustand (zwei Arten) werden der Vollständigkeit halber ebenfalls tabellarisch
dargestellt.

Aufgrund ihrer allgemeinen Bedeutung für die lokale Avifauna wird zur Vermeidung
von Verbotstatbeständen nach & 44 (1) BNatSchG die nachfolgende Vermeidungs-
maßnahme vor die gruppenspezifischen Kapitel gestellt:

V 01 Minderung des Vogelschlags an spiegelnden und transparenten Fronten:
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 20 BauGB i.V.m. § 19 BNatSchG ist beim Bau
großer Fensterfronten darauf zu achten, dass das Kollisionsrisiko für Vö-
gel weitgehend gemindert wird. Zur Vermeidung von Vogelschlag an
Glasbauteilen sind vorsorglich u.a. folgende Maßnahmen zu ergreifen:
Glasbausteine, transluzente, mattierte, eingefärbte, bombierte oder struk-
turierte Glasflächen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien oder
fest vorgelagerte Konstruktionen (bspw. Rankengitterbegrünungen). Eine
entsprechende Maßnahmenumsetzung ist generell bei Scheiben mit freier
Durchsicht an transparenten Gebäudeteilen (z. B. Übergänge, Wintergär-
ten, Eckverglasungen u.ä.) sowie bei Glasfassaden mit einem Glasanteil
> 75 % sowie für stark spiegelndes Glas erforderlich. Weitere Hinweise zu
Abständen, Deckungsgrad, Kontrast und Refiektanz sind dem derzeit als
Stand der Technik geltenden Leitfaden Vogelfreundliches Bauen mit Glas
und Licht, 3., überarbeitete Auflage (RössLER, M. et al., 2022) zu entneh-
men.

Greifvögel
Für das Plangebiet sind nach der Kartierung in 2023 definitiv Brutvorkommen der
beobachteten Arten Mäusebussard (Buteo buteo), Rotmilan (Milvus milvus), Sperber
(Accipiter nisus) und Turmfalke (Falco tinnunculus) auszuschließen, da innerhalb des
Plangebietes keine Trägerstrukturen für den Bau von Horsten vorhanden sind. Auch
in den gehölzgeprägten Umgebungsbereichen wurden keine Horste vermerkt. Eine
Nutzung des Vorhabensbereiches als Teil ihres Nahrungshabitates ist jedoch nach-
weislich gegeben. Reine Jagdhabitate unterliegen jedoch nicht den Prüfanforderun-
gen des § 44 (1) BNatSchG.

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-
trächtigungen auszuschließen. Für den in Hessen mit einem ungünstig-unzureichen-
den Erhaltungszustand bewerteten Rotmilan erfolgte eine spezifische Artenschutz-
prüfung, während die artenschutzrechtlichen Belange der drei Greifvogelarten mit ei-
nem günstigen Erhaltungszustand nur tabellarisch geprüft wurden. Es tritt iedoch
kein Verbotstatbestand nach !S 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit nicht
erforderlich. Die formalen Prüfbögen für den Rotmilan sind dem Anhang beigelegt.

Dr. Jürgen Winkler 64668 Rimbach 17



Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt Stadt Gernsheim
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG Kernstadt

Eulen
Da im Betrachtungsraum keine Baumhöhlen und auch keine Baumfreibrüternester
oder gar Horste vorhanden sind, lässt sich ein Vorkommen von Stein- und Waldkauz
(Athene noctua, Strix aluco - Höhlenbewohner) und Waldohreule (Asio otus — Sekun-

därnutzer großer Nester bzw. Horste) begründet ausschließen. Ein Vorkommen der
streng an Waldbiotope gebundenen Arten Raufußkauz (Aegolius funereus) und
Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) kann ebenfalls aufgrund der für beide Arten
ungeeigneten standortökologischen Gegebenheiten ausgeschlossen werden. Auch
die Schleiereule (Tyto alba) als Gebäudebrüter (Fehlen von Gebäudestrukturen) fin-
det im Plangebiet keine nutzbaren Bruthabitatstrukturen vor. Gleiches gilt auch für
den Uhu (Bubo bubo) der seinen Nistplatz im Regelfall im Bereich hoher Felssteil-
wände anlegt. Eine Nutzung des Vorhabensgebietes als Teil ihres Nahrungshabita-
tes ist für die genannten Eulenarten allerdings möglich, wobei entsprechende Beein-
trächtigungen des lokalen Vorkommens in Anbetracht der Größe ihres jeweiligen
Gesamtnahrungshabitates auszuschließen sind. Reine Jagdhabitate unterliegen zu-
dem nicht den Prüfanforderungen des § 44 (1) BNatSchG.

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-
trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.

Luftjäger
Hierzu rechnen im betroffenen Landschaftsraum die beobachteten Arten Mauerseg-
ler (Apus apus) und Rauchschwalbe (Delichon urbica). Nutzbare Bruthabitatstruktu-
ren fehlen für die genannten Arten jedoch völlig, da sich innerhalb des Vorhabens-
bereichs keine Gebäude befinden. Beide Arten sind im Bereich des Betrachtungs-
raumes als Nahrungsgäste einzustufen, die den Luftraum über dem Gelände nutzen,
wobei die Rauchschwalbe in den Stallungen des benachbarten Gehöfts brütet und
daher formal sogar als Randsiedler klassifiziert wird. Auch bei der geplanten Flä-
chennutzung bleibt diese Funktion im Grundsatz erhalten. Reine Jagdhabitate unter-
liegen zudem nicht den Prüfanforderungen des § 44 (1) BNatSchG.

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-
trächtigungen auszuschließen. Für die beiden in Hessen mit einem ungünstig-unzu-
reichenden Erhaltungszustand bewerteten Arten Mauersegler und Rauchschwalbe
erfolgte eine spezifische Artenschutzprüfung. Es tritt iedoch kein Verbotstatbestand
nach j 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit nicht erforderlich. Die forma-
len Prüfbögen für die beiden genannten Arten sind dem Anhang beigelegt.

Synanthrope Arten
Hierunter rechnen im betroffenen Landschaftsraum die beobachteten Arten Haus-
sperling (Passer domesticus) und Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), aber
auch Bachstelze (Motacilla alba) und Amsel (Turdus merula) sowie die obenge-
nannten ,Luftjäger`; auch die beobachtete Türkentaube (Streptopelia decaocto) tritt in

Mitteleuropa verstärkt als Gebäudebrüter auf, weshalb sie unter dieser Rubrik ein-
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geordnet wird. Gleiches gilt für den Weißstorch (Ciconia ciconia), der im betroffenen

Naturraum ebenfalls vorzugsweise auf Gebäuden bzw. Bauwerken brütet.

Aufgrund des gänzlich fehlenden Gebäudebestandes finden Arten dieser Gruppe im
Untersuchungsraum jedoch keine geeigneten Vorkommensbedingungen. Es kann je-
doch davon ausgegangen werden, dass Vertreter dieser Gruppe perspektivisch —
nach Umsetzung des Vorhabens — nutzbare Bruthabitatstrukturen im Plangebiet vor-
finden werden.

Demzufolge sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte, erhebliche Beeinträchti-
gungen auszuschließen. In Anbetracht ihres in Hessen als ungünstig-unzureichend
bewerteten Erhaltungszustandes wurden für Haussperling, Türkentaube und Wei ß-
storch jedoch die formalen Prüfbögen ausgefüllt, während die artenschutzrechtlichen
Belange der mit einem günstigen Erhaltungszustand bewerteten Arten dieser Gruppe
nur tabellarisch geprüft wurden. Es tritt iedoch weder für die drei qenannten Arten
noch für andere svnanthrope Voqelarten ein Verbotstatbestand qemä ß 44 (1)
BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit für keine Art erforderlich. Die formalen Prüf-
bögen für Haussperling, Türkentaube und Wei ßstorch sind dem Anhang beigelegt.

Wassergebundene Vogelarten
lm Plangebiet sind keine Wasserflächen vorhanden, die wassergebundenen Vogel-
arten ein Vorkommen ermöglichen; für das Vorkommen von Aden dieser ökologi-
schen Gruppe ist der Vorhabensbereich daher völlig irrelevant. Der bei der Kartie-
rung in 2023 nachgewiesene und dieser Gruppe zuzuordnende Graureiher (Ardea
cinerea) besitzt innerhalb des zu begutachtenden Vorhabensbereiches jedoch nur ei-
nen Gastvogelstatus (Nahrungsgast, Überflieger).

Für den in Hessen mit einem ungünstig-unzureichendem Erhaltungszustand bewer-
teten Graureiher wurden die entsprechenden Prüfbögen erstellt. Im Ergebnis tritt für
ihn kein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit
nicht erforderlich. Die formalen Prüfbögen sind dem Anhang beigelegt.

Arten der Röhrichte
Das Vorhaben betrifft keine ausgebildeten Röhrichtbestände; demzufolge sind auch
keine Vorkommensbedingungen für Vogelarten die im Röhricht leben, bzw. Röhrichte
als Bruthabitatstruktur benötigen - wie bspw. Rohrammer (Emberiza schoeniclus)
oder Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) — gegeben. Eine Betroffenheit von
Vertretern dieser Artengruppe ist daher ausschließbar.

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-
trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.

Gehölzgebundene Avifauna
lm Plangebiet sind keine Gehölzstrukturen vorhanden, weshalb es für das Vorkom-
men von Arten dieser ökologischen Gruppe völlig irrelevant ist.
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Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-
trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.

Arten gehölzarmer Habitatkomplexe
Hierher werden Vogelarten gestellt, die für ihr Vorkommen zwar einen gewissen
Anteil an Gehölzstrukturen benötigen, darüberhinaus jedoch auch auf das Vorhan-
densein von gehölzfreien Strukturkomponenten angewiesen sind. Diese Kategorie ist
daher als Übergang zwischen den gehölzgebundenen Arten und den Offenlandarten
zu sehen. Typus-Arten dieser Gruppe sind Bluthänfiing (Acanthis cannabina), Dorn-
grasmücke (Sylvia communis), Neuntöter (Lanius collurio) sowie Schwarzkehlchen
(Saxicola torquata). Der aktuelle Betrachtungsraum entspricht in keiner Weise die-
sem standortökologischen Anforderungsprofil. Im Frühjahr waren allerdings einige
Bluthänflinge bei der Nahrungssuche anzutreffen Eine unmittelbare Betroffenheit von
Vertretern dieser Artengruppe ist allerdings dennoch ausschließbar, da reine Nah-
rungshabitate nicht den Prüfanforderungen des § 44 (1) BNatSchG unterliegen.

Für den in Hessen mit einem ungünstig-schlechten Erhaltungszustand bewerteten
Bluthänfling wurden die entsprechenden Prüfbögen erstellt. lm Erqebnis tritt für ihn
kein Verbotstatbestand nach !$ 44 Abs. 1 BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit
nicht erforderlich. Die formalen Prüfbögen mit den detaillierten Prüfergebnissen für
den Bluthänfling liegen dem Anhang bei.

Arten der gehölzfreien Brachen und Ruderalfluren
Hierher werden die nachgewiesenen Arten Bachstelze (Motacilla alba), Fitis (Phyl-
loscopus trochilus), Gartengrasmücke (Sylvia borin), Rotkehlchen (Erithacus rube-
cula), Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) und Zilpzalp (Phylloscopus collybita) ge-
stellt, die ihre Nester in Altgrasbeständen, in Hochstaudengruppen, aber auch ein-
fach in Bodenmulden unter überhängender Vegetation anlegen. Auch der im Ab-
schnitt ,synanthrope Arten beschriebene Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros)
nutzt durchaus derartige Strukturen. Die meisten dieser Arten benötigen für ihr Vor-
kommen aber auch noch Gehölzstrukturen als Ansitz- und Singwarten. Aufgrund der
strukturellen Voraussetzungen innerhalb des Plangebietes sind dort diese Standort-
bedingungen jedoch nur suboptimal ausgebildet, so dass einzig von Brutvorkommen
der Bachstelze und des Hausrotschwanzes ausgegangen werden kann. Allein für
diese beiden Arten ist daher eine unmittelbare Betroffenheit anzunehmen.

Da für alle hier eingeordneten Arten der Erhaltungszustand in Hessen noch als güns-
tig bewertet wird, erfolgt für diese Arten nur eine tabellarische Prüfung ihrer arten-
schutzrechtlichen Belange. Es tritt bei Berücksichtiqunq der nachstehenden Ma ß-
nahme für keine der geprüften Arten ein Verbotstatbestand nach !S 44 (1) BNatSchG
ein, eine Ausnahme ist somit für keine der hier einzuordnenden Arten erforderlich,
zumal auch die Anforderunqen des § 44 (5) BNatSchG hinsichtlich der Wahrunq der
ökoloqischen Funktion im räumlichen Zusammenhanq für die betroffenen Arten hin-
reichend erfüllt werden.
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Notwendige Ma ßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen:

V 02 Reqelungen zur Baufeldfreimachunq: Das Abschieben der Vegetationsde-
cke und die Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit — also
zwischen 01. Oktober und 28./29. Februar — erfolgen um Gelege von Bo-
denbrütern zu schützen. Gleiches gilt für ggf. durchzuführende Tätigkeiten
des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodenerkundung
sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler.

Ma ßnahmenalternative: Sollte aus zwingenden Gründen die zeitliche Be-
fristung nicht eingehalten werden können, sind in diesem Fall die potenzi-
ellen Bruthabitate unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten durch eine
fachlich qualifizierte Person auf das Vorhandensein von Nestern zu über-
prüfen. Sofern ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde, sind die Brut und
das Ausfliegen der Jungvögel abzuwarten, um danach unmittelbar die Ar-
beiten durchzuführen.

Offenlandarten
Für die Gruppe der Offenlandarten besitzt das Plangebiet aufgrund seiner strukturel-
len Ausbildung eine erwartbare Bedeutung. Durch die im Norden verlaufende Straße
und den das Plangebiet im Süden begrenzenden Gehölzsaum des dort ansässigen
Landwirtschaftshofes wird unter der Zugrundelegung der fachlich anerkannten Effekt-
distanzen der gesamte Planbereich als Siedlungsraum für Arten wie Feldlerche
(Alauda arvensis) oder Wiesenschafstelze (Motacilla flava) entwertet. Bei den Be-
gehungen in 2023 waren daher auch konsequenterweise keine Vertreter dieser
Artengruppe im Betrachtungsraum nachweisbar. Allerdings gelang am 21. Juni 2023
eine Aufscheuchung des Rebhuhns (Perdix perdix) im westlichen Grenzbereich des
Plangebietes (vgl. dazu die anliegende Kartel Nachweise des Rebhuhns). Aufgrund
dieser Nachweissituation ist eine unmittelbare Betroffenheit der Art anzunehmen,
wodurch sich die Notwendigkeit einer vertiefenden Wirkungsanalyse ergibt.

Aus den genannten Gründen sind für die meisten Vertreter dieser Artengruppe vor-
habensbedingte Beeinträchtigungen auszuschlie ßen. Allein für das in Hessen mit
einem ungünstig-schlechten Erhaltungszustand bewertete Rebhuhn ergab sich die
Notwendigkeit einer vertiefenden Wirkungsanalyse im Rahmen derer die formalen
Prüfbögen auszufüllen waren. Es tritt bei Berücksichtiqunq der nachstehenden Ma ß-
nahme iedoch kein Verbotstatbestand nach 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme
ist somit nicht erforderlich. Die formalen Prüfbögen mit den detaillierten Prüfergeb-
nissen für das Rebhuhn sind dem Anhang beigelegt.

Notwendige Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen:

V 02 Reqelunqen zur Baufeldfreimachunq: Das Abschieben der Vegetationsde-
cke und die Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit — also
zwischen 01. Oktober und 28./29. Februar — erfolgen um Gelege von Bo-
denbrütern zu schützen. Gleiches gilt für ggf. durchzuführende Tätigkeiten
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des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodenerkundung
sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler.

Ma ßnahmenalternative: Sollte aus zwingenden Gründen die zeitliche Be-
fristung nicht eingehalten werden können, sind in diesem Fall die potenzi-
ellen Bruthabitate unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten durch eine
fachlich qualifizierte Person auf das Vorhandensein von Nestern zu über-
prüfen. Sofern ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde, sind die Brut und
das Ausfliegen der Jungvögel abzuwarten, um danach unmittelbar die Ar-
beiten durchzuführen.

C 01 Anlaqe eines Blühstreifens für das Rebhuhn: Um erhebliche Störungen
der betroffenen Bodenbrüter des Offenlandes durch das Vorhaben zu
kompensieren (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) und eine Verschlechterung des
Erhaltungszustandes der lokalen Populationen auszuschließen ist die An-
lage eines Blühstreifens notwendig. Das vom Vorhaben nachweislich be-
troffene Rebhuhn benötigt Ackerflächen, die mit Kräutersäumen und
Randstreifen reichlich Nahrung in Form von Sämereien und lnsekten so-
wie ausreichend Deckung für die Bodennester gegenüber widriger Witte-
rung und Beutegreifern bieten. Durch die Anlage eines Blühstreifens kann
das lokale Bruthabitatpotenzial nachweislich optimiert werden, da auf den
verbleibenden Ackerflächen durch eine Minderung des Konkurrenzdrucks
eine deutlich höhere Siedlungsdichte möglich wird. Für die Anlage einer
rund 1.000 rre großen Maßnahmenfläche für das Rebhuhn, ist diese zu-
nächst als Schwarzbrache herzustellen und für eine Einsaat mit einer ge-
eigneten, regiozertifizierten Saatgutmischung vorzubereiten (feinkrümelige
Kubatur). Die dafür notwendige Flächenbearbeitung muss bis spätestens
Ende Februar erfolgt sein. Die Aussaat muss dann zwischen April und
Ende Mai erfolgen. Der Einsaatbereich ist im 5-lährigen Turnus umzubre-
chen und neu einzusäen. Der jährliche Aufwuchs ist auch im Herbst auf
der Maßnahmenfläche als Deckungskulisse zu belassen. Der Einsatz von
Bioziden und Düngemitteln wird ausgeschlossen. Sollte es zu einem sehr
hohen Unkrautdruck durch Problemunkräuter wie Ackerkratzdistel, Hirse
und Ampfer kommen, ist jährlich ein einmaliger Mulchschnitt vor deren
Blühphase statthaft. Eine Funktionskontrolle ist durchzuführen um ggf.
Änderungen hinsichtlich Größe, Lage oder eingesetzter Saatgutmischung
vornehmen zu können.

Rastvogelarten
Hierher werden Arten gestellt, die nur periodisch und kurzzeitig — während des
Herbst- und Frühjahrszuges oder als Wintergäste - im Gebiet vertreten sind. Auf-
grund seiner Kleinräumigkeit, seiner strukturellen Ausstattung, seiner anthropoge-
nen Überprägung und seiner störökologischen Vorbelastung ist das Plangebiet für
die hierher zu stellenden Aden unattraktiv. Bei der avifaunistischen Kartierung gelang
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zudem mit dem Nachweis der Saatkrähe (Corvus frugilegus) und der Doh le (Corvus
monedula) nur die Beobachtung von zwei Arten dieser Gruppe, die zudem nicht als
besonders störanfällig gelten.

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-
trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich,

Sonstige Vogelarten
Hierunter rechnen Arten, die im Gebiet vorkommen, aber artenschutzrechtlich nicht
von lnteresse sind. Es handelt sich entweder um Gefangenenflüchtlinge oder ein-
gebürgerte Arten (Neozoen) sowie um freifliegende Haustierarten. Zu nennen ist im
konkreten Fall die Haustaube (Columba livia) sowie die Nilgans (Alopochen aegyp-
tiacus).

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-
trächtigungen bereits im Grundsatz auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfun-
gen somit entbehrlich.
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Erläuterung zu den nachstehenden Tabellen

• Betroffenheit allgemein häufiger Arten — ohne definierten Erhaltungszustand
(grau)

• Betroffenheit allgemein häufiger Arten — Erhaltungszustand ,günstig (grün)
• Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-unzureichendem

Erhaltungszustand (gelb)

• Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-schlechtem Erhal-
tungszustand (rot)

Die Erläuterungen erfolgen spaltenweise von links nach rechts:

Deutscher Artname: verbreiteter, ggf, umgangssprachliche Bezeichnung;
Synonyme sind möglich

Wissenschaftlicher Artname: eindeutige Artbenennung

Vorkommen: beschreibt den Nachweisstatus der aufgrund der strukturellen
Gegebenheiten — fachlich begründet — am wahrscheinlichsten anzunehmen ist; dabei
wurde in Zweifelsfällen immer zu Gunsten des höherwertigen Status entschieden;
der Vorkommensstatus bezieht sich hier allein auf das Planoebiet, wobei Abwei-
chungen zum Status im Untersuchunosraum (vgl. anhängende Artenlisten) zumin-
dest teilweise geqeben sind.

Schutzstatus BNatSchG: b — besonders geschützte Art; s — besonders und streng
geschützte Art

Status: l — regelmäßige oder ehemals regelmäßige Brutvogelart

Nachweis: Jahr in dem die Art im Untersuchungsraum nachgewiesen wurde

Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG:
§ 44 (1) Nr. 1 - Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere
§ 44 (1) Nr. 2 - Störungstatbestände
§ 44 (1) Nr. 3 - Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und
Ruhestätten

Darstellung ,(X)': Art besitzt nur Gastvogelstatus, ohne engere Gebietsbindung

Potenziell: die Art wird für zurückliegende Jahre in der Literatur genannt, wurde
aktuell jedoch im Untersuchungsraum nicht nachgewiesen

Erläuterungen zur Betroffenheit: Auszüge aus Kartierungsunterlagen,
begleitenden Gutachten oder zuordenbarer Literatur; ggf. auch Verweise auf die
Anwendbarkeit des § 44 (5) BNatSchG

Maßnahmenhinweise: Beschreibung vorgesehener Maßnahmen zur
Eingriffsvermeidung, -minimierung und —kompensation — vgl. dazu die betroffenen
ökologischen Gruppen und Kapitel 7
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Stadt Gernsheim
Kernstadt

Betroffenheit allgemein häufiger Arten — ohne definierten Erhaltungszustand

Deutscher Artname Wissenschaftlicher

Artname

Vorkommen

(Plangebiet)

Schutzstatus

BNatSchG

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur

Betroffenheit

Maßnahmen-

hinweise
§ 44 (1) Nr.1 § 44 (1) Nr.2 § 44 (1) Nr.3

Haustaube Columba liyia f.

domestica

Nahrungsgast -- -- 2022 X X Keine nutzbaren Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des

Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-

fassaden oder spiegelnden

Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-

gen kommen; Störung
während der Bauzeit; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

V 01

Nilgans Alopochen aegyptiacus Überflieger -- -- 2022 X Keine nutzbaren Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des

Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-

fassaden oder spiegelnden
Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-

gen kommen; Störung
während der Bauzeit; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

V 01
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Stadt Gernsheim
Kernstadt

Betroffenheit allgemein häufiger Arten — Erhaltungszustand ,günstig (grün)

Deutscher Artname Wissenschaftlicher

Artname

Vorkommen

(Plangeblet)

Schutzstatus

BNatSchG

Status Nachwels Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur

Betroffenheit

Maßnahmen-

hinwelse
§ 44 (1) Nr.1 § 44 (1) Nr.2 § 44 (1) Nr.3

Amsel Turdus merula Randsiedler b I 2023 X X Keine nutzbaren Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des

Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-
fassaden oder spiegelnden

Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-

gen kommen; Störung

während der Bauzeit; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

V 01

Bachstelze Motacilla alba Brutvogel b I 2023 X X X Gelegeverlust und Tötung

von Nestlingen sowie

Verlust von Bruthabitaten

durch vorbereitende Erdar-

beiten; zudem kann es

durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder

spiegelnden Flächen zu

Verletzungen oder gar Tö-

tungen kommen; v.a. bau-

zeitliche Störungen; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

V 01, V 02

Blaumeise Parus caeruleus Randsiedler b I 2023 X X Keine genutzten Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des

Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-

fassaden oder spiegelnden

Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-

gen kommen; Störung
während der Bauzeit; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

V 01
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Stadt Gernsheim
Kernstadt

Betroffenheit allgemein häufiger Arten — Erhaltungszustand ,günstig (grün) — Fortsetzung ...

Deutscher Artname Wissenschaftlicher

Artname

Vorkommen

(Plangebiet)

Schutzstatus

BNatSchG

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur

Betroffenheit

Maßnahmen-

hinwelse
§ 44 (1) Nr.1 § 44 (1) Nr.2 § 44 (1) Nr.3

Buchfink Fringilla coelebs Randsiedler b I 2023 X X Keine genutzten Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des

Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-
fassaden oder spiegelnden

Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-
gen kommen; Störung

während der Bauzeit; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

V 01

Dohle Corvus monedula Wintergast b I 2023 X (X) Keine genutzten Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des

Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-

fassaden oder spiegelnden

Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-

gen kommen; Störung
während der Bauzeit; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

V 01

Eichelhäher Garrulus glandarius Überflieger b I 2023 X (X) Keine genutzten Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des

Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-
fassaden oder spiegelnden

Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-

gen kommen; Störung

während der Bauzeit; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

V 01
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Stadt Gernsheim
Kernstadt

Betroffenheit allgemein häufiger Arten — Erhaltungszustand ,günstig (grün) — Fortsetzung ...

Deutscher Artname Wissenschaftlicher
Artname

Vorkommen

(Plangebiet)

Schutzstatus
BNatSchG

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur

Betroffenheit
Maßnahmen-

hinwelse
§ 44 (1) Nr.1 § 44 (1) Nr.2 § 44 (1) Nr.3

Gartengrasmücke Sylvia borin Randsiedler b I 2023 X X Keine genutzten Bruthabi-
tatstrukturen innerhalb des

Plangebietes; durch Kolli-
sionen mit großen Glas-
fassaden oder spiegelnden
Flächen kann es zu Ver-
letzungen oder gar Tötun-
gen kommen; Störung
während der Bauzeit; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

V 01

Graureiher Ardea cinerea Nahrungsgast b I 2023 X Keine genutzten Bruthabi-
tatstrukturen innerhalb des

Plangebietes; Störung
während der Bauzeit; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

—

Haussperling Passer domesticus Randsiedler b I 2023 X X Keine genutzten Bruthabi-
tatstrukturen innerhalb des

Plangebietes; durch Kolli-
sionen mit großen Glas-
fassaden oder spiegelnden
Flächen kann es zu Ver-
letzungen oder gar Tötun-
gen kommen; Störung
während der Bauzeit; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

V 01

4 Dr. Jürgen Winkler 64668 Rimbach 28



Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Betroffenheit allgemein häufiger Arten — Erhaltungszustand ,günstig (grün) — Fortsetzung ...

Deutscher Artname Wissenschaftlicher

Artname

Vorkommen

(Plangebiet)

Schutzstatus

BNatSchG

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur

Betroffenheit

Maßnahmen-

hlnweise
§ 44 (1) Nr.1 § 44 (1) Nr.2 § 44 (1) Nr.3

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Brutvogel b I 2023 X X X Gelegeverlust und Tötung

von Nestlingen sowie

Verlust von Bruthabitaten

durch vorbereitende Erdar-

beiten; zudem kann es

durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder

spiegelnden Flächen zu

Verletzungen oder gar Tö-

tungen kommen; v.a. bau-

zeitliche Störungen; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

V 01, V 02

Kohlmeise Parus major Randsiedler b I 2023 X X Keine genutzten Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des
Plangebietes; durch Korn-

sionen mit großen Glas-

fassaden oder spiegelnden

Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-
gen kommen; Störung

während der Bauzeit; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

V 01

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Randsiedler b I 2023 X X Keine genutzten Bruthabi-
tatstrukturen innerhalb des

Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-

fassaden oder spiegelnden

Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-

gen kommen; Störung

während der Bauzeit; § 44
(5) BNatSchG ist gegeben

V 01

44 Dr. Jürgen Winkler 64668 Rimbach 29



Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Betroffenheit allgemein häufiger Arten — Erhaltungszustand ,günstig (grün) — Fortsetzung ...

Deutscher Artname Wissenschaftlicher

Artname

Vorkommen

(Plangebiet)

Schutzstatus

BNatSchG

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur

Betroffenheit

Maßnahmen-

hinweise
§ 44 (1) Nr.1 § 44 (1) Nr.2 § 44 (1) Nr.3

Nachtigall Luscinia

megarhynchos

Randsiedler b I 2023 X X Keine genutzten Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des

Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-

fassaden oder spiegelnden

Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-

gen kommen; Störung

während der Bauzeit; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

V 01

Rabenkrähe Corvus corone Nahrungsgast b I 2023 X X Keine genutzten Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des

Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-

fassaden oder spiegelnden

Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-

gen kommen; Störung

während der Bauzeit; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

V 01

Ringeltaube Columba palumbus Randsiedler b I 2023 X X Keine genutzten Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des

Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-

fassaden oder spiegelnden

Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-

gen kommen; Störung

während der Bauzeit; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

V 01
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Stadt Gernsheim
Kernstadt

Betroffenheit allgemein häufiger Aden — Erhaltungszustand ,günstig (grün) — Fortsetzung ...

Deutscher Artname Wissenschaftlicher

Artname

Vorkommen

(Plangebiet)

Schutzstatus

BNatSchG

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur

Betroffenhelt

Maßnahmen-

hlnweise
§ 44 (1) Nr.1 § 44 (1) Nr.2 § 44 (1) Nr.3

Rotkehlchen Erithacus rubecula Randsiedler b I 2023 X X Keine genutzten Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des

Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-

fassaden oder spiegelnden
Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-

gen kommen; Störung

während der Bauzeit; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

V 01

Singdrossel Turdus philomelos Randsiedler b I 2023 X X Keine genutzten Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des

Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-
fassaden oder spiegelnden

Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-

gen kommen; Störung
während der Bauzeit; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

V 01

Sperber Accipiter nisu.s Nahrungsgast s I 2023 X (X) Keine genutzten Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des
Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-
fassaden oder spiegelnden

Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-

gen kommen; Störung
während der Bauzeit; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

V 01
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Stadt Gernsheim
Kernstadt

Betroffenheit allgemein häufiger Aden — Erhaltungszustand ,günstig (grün) — Fortsetzung ...

Deutscher Artname Wissenschaftlicher

Artname

Vorkommen

(Plangebiet)

Schutzstatus

BNatSchG

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur

Betroffenheit

Maßnahmen-

hinweise
§ 44 (1) Nr.1 § 44 (1) Nr.2 § 44 (1) Nr.3

Weißstorch Ciconia ciconia Überflieger s I 2023 X Keine genutzten Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des

Plangebietes; Störung

während der Bauzeit; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

--

Zaunkönig Troglodytes

troglodytes

Randsiedler b I 2023 X X Keine genutzten Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des

Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-
fassaden oder spiegelnden

Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-

gen kommen; Störung

während der Bauzeit; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

V 01

Zilpzalp Phylloscopus

collybita

Randsiedler b I 2023 X X Keine genutzten Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des
Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-

fassaden oder spiegelnden

Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-

gen kommen; Störung

während der Bauzeit; § 44

(5) BNatSchG ist gegeben

V 01
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Stadt Gernsheim
Kernstadt

Übersicht über die Betroffenheit von Aden mit ungünstig-unzureichendem Erhaltungszustand (gelb)

Deutscher Artname Wissenschaftlicher

Artname

Vorkommen

(Plangebiet)

Schutzstatus

BNatSchG

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur

Betroffenheit

Maßnahmen-

hinweise
§44 (1) Nr.1 § 44 (1) Nr.2 § 44 (1) Nr.3

Elster Pica pica Nahrungsgast b l 2023 X X Vgl. Einzelprüfung V 01

Fitis Phylloscopus trochilus Randsiedler b l 2023 X X Vgl. Einzelprüfung V 01

Grünfink Carduelis chloris Randsiedler b l 2023 X X Vgl. Einzelprüfung V 01

Mäusebussard Buteo buteo Nahrungsgast s l 2023 (X) Vgl. Einzelprüfung -

Mauersegler Apus apus Nahrungsgast b l 2023 (X) Vgl. Einzelprüfung V 01

Rauchschwalbe Hirundo rustica Nahrungsgast b l 2023 (X) Vgl. Einzelprüfung V 01

Rotmilan Milvus milvus Nahrungsgast s l 2023 (X) Vgl. Einzelprüfung

Saatkrähe Corvus frugilegus Wintergast b l 2023 X Vgl. Einzelprüfung V 01

Star Sturnus vulgaris Nahrungsgast b l 2023 X X Vgl. Einzelprüfung V 01

Turmfalke Falco tinnunculus Nahrungsgast s l 2023 (X) Vgl. Einzelprüfung

Eine Betroffenheit der zehn vorstehend aufgeführten Vogelarten mit einem ungünstig-unzureichendem Erhaltungszustand ist nicht

auszuschließen; die artenschutzrechtlichen Belange dieser Arten werden spezifisch und detailliert überprüft.
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Stadt Gernsheim
Kernstadt

Übersicht über die Betroffenheit von Arlen mit ungünstig-schlechtem Erhaltungszustand (rot)

Deutscher Artname Wissenschaftlicher

Artname

Vorkommen

(Plangebiet)

Schutzstatus

BNatSchG

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur

Betroffenheit

Maßnahmen-

hinweise
§ 44 (1) Nr.1 § 44 (1) Nr.2 § 44 (1) Nr.3

Bluthänfling Acanthis cannabina Nahrungsgast b I 2023 X Vgl. Einzelprüfung

Rebhuhn Perdix perdix Brutvogel b I 2023 X X X Vgl. Einzelprüfung V 01, V 02, C 01

Türkentaube streptopelia decaocto Randsiedler b I 2023 X Vgl. Einzelprüfung V 01

Eine Betroffenheit der drei vorstehend aufgeführten Vogelarten mit einem ungünstig-schlechtem Erhaltungszustand ist nicht auszu-

schließen; die artenschutzrechtlichen Belange dieser Arlen werden im Anschluss überprüft.
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5.4 Reptilien

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG zuläs-
sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Aden
der abzuschichtenden Gruppen - wie bspw. für die erwartbare Blindschleiche (Anguis
fragilis) - die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung entfällt (§ 44
Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Belange der derart betroffenen
Arten werden jedoch in Kapitel 6 betrachtet.

Für die im Landschaftsraum erwartbaren, artenschutzrechtlich relevanten Reptilien-
arten sind zumindest im unmittelbaren Umfeld des Plangebiet hinreichend geeignete
Vorkommensbedingungen gegeben. lm Rahmen der aktuellen Begehungen gelan-
gen mehrere Beobachtungen der Mauereidechse (Podarcis muralis) an ihren

Versteck- und Aufwärmplätzen (vgl. dazu die angefügte Karte 2 Nachweise der Mau-
ereidechse). Beobachtungen der ebenfalls für die Gemarkung Gernsheim bekannten
Arten Zauneidechse (Lacerta agilis) und Schlingnatter (Coronella austriaca) gelan-
gen dagegen nicht.

Für die nachgewiesene Mauereidechse war demzufolge eine detaillierte Wirkung s-
analyse durchzuführen und die entsprechenden Prüfbögen auszufüllen.

Als Ergebnis der Artenschutzprüfung ist festzuhalten, dass bei Beachtunq der nach-
stehend formulierten Ma ßnahme für die Mauereidechse kein Verbotstatbestand nach
•S 44 (1) BNatSchG eintritt, ein Ausnahmeerfordernis somit nicht besteht, Die forma-
len Prüfbögen mit den detaillierten Prüfergebnissen liegen dem Anhang

V 03 Zuwanderunqsbarriere: Da nicht ausschließbar ist, dass artenschutzrecht-
lich relevante Reptilien aus den Umgebungsflächen in den zukünftigen
Baustellenbereich einwandern und dort der Gefahr der Tötung oder der
Verletzung ausgesetzt werden (artenschutzrechtliche Verbotstatbestän-
de), ist das Baufeld - zumindest bis zum Beginn der Hochbauarbeiten -
mittels eines mobilen ,Folienzaunes zu dem südlich davon liegenden
Siedlungsraum hin abzusichern.

5.5 Amphibien

Aufgrund der fehlenden, ausdauernden aquatischen Lebensräume sind andere, als
die in § 44 Abs. 5 S. 1 und S. 4 BNatSchG genannten Arten nicht zu erwarten. Dem-
zufolge ist durch das Vorhaben auch keine Betroffenheit besonders geschützter Am-
phibienarten anzunehmen, so dass die Notwendigkeit einer diesbezüglichen arten-
schutzrechtlichen Betrachtung bereits im Grundsatz entfällt.

Durch einen Fund des Landschaftspflegeverbandes des Kreises Groß-Gerau wurde
ein Vorkommen der artenschutzrechtlich bedeutsamen Kreuzkröte (Bufo calamita) in
2023 für das Vorhabensgebiet belegt (vgl. dazu die anliegende Karte 3 Fundorte
Kreuzkröte 2023). Die Art nutzte Wasseransammlungen zwischen den Spargelbal-
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ken als Laichgewässer. Demnach ist für die Kreuzkröte, von einer Betroffenheit aus-
zugehen und eine artspezifische Wirkungsanalyse zu erstellen.

Als Ergebnis der Artenschutzprüfung ist festzuhalten, dass bei Beachtung der nach-
stehend formulierten Maßnahmen für die Kreuzkröte kein Verbotstatbestand nach
§ 44 (1) BNatSchG eintritt, ein Ausnahmeerfordernis somit nicht besteht. Die forma-
len Prüfbögen für die Kreuzkröte sind dem Anhang beigelegt.

Notwendige Ma ßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen:

V 04 Laichgewässerkontrolle: Vor der Durchführung der Erdarbeiten ist zu ge-
währleisten, dass für die Kreuzkröte keine geeigneten Reproduktionsge-
wässer im Baufeldbereich vorhanden, oder diese frei von Kaulquappen
oder Laich sind. Diese Überprüfung ist durch eine fachlich qualifizierte
Person unmittelbar vor Beginn der geplanten Arbeiten durchzuführen und
der UNB in Form eines kurzen Ergebnisberichtes vorzulegen. lm Nach-
weisfall sind die Kaulquappen in ein geeignetes Ersatzgewässer (C 02)
umzusiedeln.

Anmerkunq: Bei einer Ausführung der Erdarbeiten während der Überwin-
terungsperiode der Art (also zwischen 01. November und dem 28./29.
Februar) kann auf die Umsetzung dieser Maßnahme verzichtet werden.

C 02 Schaffunq eines Reproduktionsqewässers: Zur Förderung und langfristi-
gen Sicherung der betroffenen Kreuzkrötenpopulation ist an einem geeig-
neten Standort ein naturnahes Stillgewässer — im Stile eines Rohboden-
gewässers - angelegt werden; dabei ist auf eine unregelmäßige Randlini-
engestaltung zu achten, die Gewässerfläche sollte mindestens 20 bis 25
m2 betragen, wobei etwa 50 % als Flachwasserzonen anzulegen sind
(Wassertiefe < 20 cm); auf eine Bepflanzung ist zu verzichten; auf eine
schattenarme Umfeldgestaltung ist ebenfalls zu achten. Die genaue Lage
und Ausgestaltung muss in enger Abstimmung mit der ÖBB erfolgen, die
der UNB dann auch die entsprechenden Nachweise (Planungskonzept,
Umsetzung) vorlegt.

5.6 Fische

Für diese Artengruppe sind aufgrund fehlender aquatischer Lebensräume keine Vor-
kommensbedingungen vorhanden.

5.7 Libellen

Für diese Artengruppe sind aufgrund fehlender aquatischer Lebensräume keine Vor-
kommensbedingungen vorhanden.
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5.8 Tagfalter

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner
strukturellen Ausstattung keine Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich re-
levante Tagfalterarten vorhanden.

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG zuläs-
sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten
der abzuschichtenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Be-
trachtung entfällt (§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Belange
der derart betroffenen Arten - wie bspw. für den beobachteten Hauhechelbläuling
(Polyommatus icarus) - werden jedoch in Kapitel 6 betrachtet.

5.9 Heuschrecken

Artenschutzrechtlich relevante Heuschreckenarten kommen in Hessen nicht vor.

Auch andere, als die in § 44 Abs. 5 S. 1 und S. 4 BNatSchG genannten Arten sind
aufgrund der strukturellen Gegebenheiten nicht zu erwarten. Demzufolge sind durch
das Vorhaben auch keine besonders geschützten Heuschreckenarten betroffen, so
dass die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung bereits im Grund-
satz entfällt.

5.10 Totholzbesiedelnde Käfer

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner
strukturellen Ausstattung keine Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich re-
levante Arten vorhanden.
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Auch andere, als die in § 44 Abs. 5 S. 1 und S. 4 BNatSchG genannten Arten sind
aufgrund der strukturellen Gegebenheiten nicht zu erwarten. Demzufolge sind durch
das Vorhaben auch keine besonders geschützten Xylobionten Käferarten betroffen,
so dass die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung bereits im
Grundsatz entfällt.

5.11 Sonstige Arten

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner
strukturellen Ausstattung nur suboptimale Vorkommensbedingungen für arten-
schutzrechtlich relevante Arten vorhanden.

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG zuläs-
sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten
der abzuschichtenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Be-
trachtung entfällt (§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Belange
der derart betroffenen Arten - wie bspw. für die angetroffenen Groß-Carabiden - wer-
den jedoch in Kapitel 6 betrachtet.

5.12 Pflanzenarten

Für diese Artengruppe fehlt die standortökologische Eignung für das Vorkommen
artenschutzrechtlich relevanter Arten.

Auch andere, als die in § 44 Abs. 5 S. 1 und S. 4 BNatSchG genannten Pflanzenar-
ten sind aufgrund der strukturellen Gegebenheiten nicht zu erwarten. Demzufolge
sind durch das Vorhaben auch keine besonders geschützten Pflanzenarten betrof-
fen, so dass die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung bereits im
Grundsatz entfällt.
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6. National geschützte Arten

Im Vorhabensbereich ist das Vorkommen von Aden nicht auszuschließen, die durch
die Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt oder im Anhang II der FFH-
Richtlinie gelistet sind, jedoch nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallen. In Ein-
zelfällen gelangen für verschiedene Tiergruppen sogar entsprechende Nachweise
als Beibeobachtungen der beiden Begehungen. Nachfolgend werden diese belegten,
aber auch erwartbare Vorkommen getrennt nach Artengruppen benannt und mit der
zu erwartenden Eingriffswirkung in Beziehung gesetzt:

Säugetiere

Diverse im Vorhabensgebiet erwartbare Spitzmausarten, wie auch der Maulwurf
(Talpa europaea) oder der Westigel (Erinaceus europaeus) sind durch die Bundesar-
tenschutzverordnung besonders geschützt. Da die genannten Arten eine breite öko-
logische Valenz besitzen und vielfältig strukturierte Lebensräume — tlw. bis hin zu
Hausgärten — besiedeln können, kann aufgrund ihrer Mobilität begründet von einer
Verlagerung ihres Siedlungsraumes oder sogar von einem weiteren, gebietsinternen
Vorkommen ausgegangen werden. Dementsprechend sind für diese Aden keine
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Speziell an die Bedürfnisse des be-
troffenen Säugetierartenspektrums angepasste Kompensationsmaßnahmen sind
daher nicht erforderlich. Um vermeidbare Beeinträchtigungen sowie funktionale Be-
schränkungen für die lokale Klein- und Mittelsäugerfauna im Allgemeinen zu verhin-
dern, ist die Umsetzung der nachstehend beschriebenen Maßnahmen notwendig,
bzw. für E 04 dringend empfohlen.

Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Individualverlusten:

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei
Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-
fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-
hen unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen.

Empfohlene Ma ßnahme zur Minderung funktionaler Beeinträchtigungen:

E 04 Sicherunq von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen
von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Klein- und Mittel-
säugerfauna und anderer bodengebundener Tierarten zu vermeiden wird
empfohlen bei Zäunen ein Bodenabstand von 15 cm einzuhalten und auf
die Errichtung von Mauersockeln zu verzichten. Alternativ ist bei einge-
grabenen Zäunen (Schutz gegen Wildschweine) auf eine bodennahe Ma-
schenweite von rund 15 cm zu achten.

Reptilien

Die im Plangebiet erwartbare Blindschleiche (Anguis fragilis) besitzt ebenfalls einen
Schutzstatus gemäß BArtSchV. Aufgrund ihrer Mobilität und den strukturell dem
standortökologischen Anforderungsprofil der Art entsprechenden Landschaftsräu-
men im funktionalen Umfeld (Gehölzränder, Ruderalflächen, Saumgesellschaften,
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Hausgärten u.a.m.), sind für sie keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.
Speziell an die Bedürfnisse der Blindschleiche angepasste Kompensationsmaßnah-
men sind daher nicht erforderlich. Um Individualverluste während der Bauvorberei-
tungsphase jedoch möglichst zu verhindern, ist die Umsetzung der nachstehend be-
schriebenen Maßnahme notwendig.

Notwendige Ma ßnahme zur Vermeidung von Individualverlusten:

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei
Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-
fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-
hen unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen.

Tagfalter

Die das Plangebiet bestimmenden Biotoptypen (Acker; Saumgesellschaften, Wirt-
schaftsgrünland) bieten derzeit nur sehr eingeschränkte Vorkommensbedingungen
für Vertreter der lokalen Tagfalterfauna. Daher kann begründet davon ausgegangen
werden, dass von der Nutzungsänderung auch nur Tagfalterarten mit einer breiten
ökologischen Valenz bzw. ubiquistische Tagfalterarten betroffen sein werden. Für
diese Arten ist die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin
gegeben. Folge dessen sind für vorhabensbedingt betroffene Tagfalterarten mit ei-
nem nationalen Schutzstatus keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.
Speziell an die Bedürfnisse dieses Tagfalterartenspektrums angepasste Kompensa-
tionsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich.

Sonstige Arten
Als Ergebnis der faunistischen Erfassung sind Vorkommen von weiteren Arten inner-
halb des Betrachtungsraumes belegt, die einen gesetzlichen Schutz nach der BArt-
SchV genießen. Im Einzelnen sind dies diverse Groß-Carabidaearten wie bspw. der
beobachtete Goldlaufkäfer (Carabus auratus) sowie Sandlaufkäfer der Art Cicindela
hybrida. Da die Groß- und vor allem die Sandlaufkäfer durchaus mobil sind, können
auch sie ihre Siedlungsräume schnell verlagern, so dass die anzunehmende Beein-
trächtigungswirkung nicht über deren allgemeines Lebensrisiko hinausgeht. Um je-
doch dafür Sorge zu tragen, dass bei den lokal vorkommenden Groß-Carabiden Indi-
vidualverluste möglichst verhindert werden können, ist die Umsetzung der nachste-
hend beschriebenen Maßnahme S 02 notwendig, bzw. für E 04 dringend empfohlen.
Speziell an die Bedürfnisse der genannten Groß-Carabiden angepasste Kompensa-
tionsmaßnahmen sind jedoch nicht erforderlich.

Notwendige Ma ßnahme zur Vermeidung von Individualverlusten:

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei
Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-
fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-
hen unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen.
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Empfohlene Maf3nahmen zur Minderung funktionaler Beeinträchtigungen:

E 04 Sicherunq von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen
von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Klein- und Mittel-
säugerfauna und anderer bodengebundener Tierarten zu vermeiden wird
empfohlen bei Zäunen ein Bodenabstand von 15 cm einzuhalten und auf
die Errichtung von Mauersockeln zu verzichten. Alternativ ist bei einge-
grabenen Zäunen (Schutz gegen Wildschweine) auf eine bodennahe Ma-
schenweite von rund 15 cm zu achten.
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7. Maßnahmenübersicht

Um das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gemäß § 44 (1)

BNatSchG zu vermeiden, ist — auf Basis der aktuell ermittelten, faunistischen Daten -
die Umsetzung der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen zwingend. Die Maßnah-
mendarstellung erfolgt getrennt nach Maßnahmentypen, deren Systematik der arten-
schutzrechtlichen Betrachtung entlehnt ist, wie sich auch die Maßnahmenkennung
dort entsprechend wiederfindet:

Vermeidungsmaßnahmen:

V 01 Minderunq des Voqelschlaqs an spieqelnden und transparenten Fronten:
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 20 BauGB i.V.m. § 19 BNatSchG ist beim Bau
großer Fensterfronten darauf zu achten, dass das Kollisionsrisiko für Vö-
gel weitgehend gemindert wird. Zur Vermeidung von Vogelschlag an
Glasbauteilen sind vorsorglich u.a. folgende Maßnahmen zu ergreifen:
Glasbausteine, transluzente, mattierte, eingefärbte, bombierte oder struk-
turierte Glasfiächen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien oder
fest vorgelagerte Konstruktionen (bspw. Rankengitterbegrünungen). Eine
entsprechende Maßnahmenumsetzung ist generell bei Scheiben mit freier
Durchsicht an transparenten Gebäudeteilen (z. B. Übergänge, Wintergär-
ten, Eckverglasungen u.ä.) sowie bei Glasfassaden mit einem Glasanteil
> 75 % sowie für stark spiegelndes Glas erforderlich. Weitere Hinweise zu
Abständen, Deckungsgrad, Kontrast und Reflektanz sind dem derzeit als
Stand der Technik geltenden Leitfaden Vogelfreundliches Bauen mit Glas
und Licht, 3., überarbeitete Auflage (RössLER, M. et al., 2022) zu entneh-
men.

V 02 Reqelunqen zur Baufeldfreimachunq: Das Abschieben der Vegetationsde-
cke und die Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit — also
zwischen 01. Oktober und 28./29.Februar — erfolgen um Gelege von Bo-
denbrütern zu schützen. Gleiches gilt für ggf. durchzuführende Tätigkeiten
des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodenerkundung
sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler.

Maßnahmenalternative: Sollte aus zwingenden Gründen die zeitliche Be-
fristung nicht eingehalten werden können, sind in diesem Fall die potenzi-
ellen Bruthabitate unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten durch eine
fachlich qualifizierte Person auf das Vorhandensein von Nestern zu über-
prüfen. Sofern ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde, sind die Brut und
das Ausfliegen der Jungvögel abzuwarten, um danach unmittelbar die Ar-
beiten durchzuführen.

V 03 Zuwanderunqsbarriere: Da nicht ausschließbar ist, dass artenschutzrecht-
lich relevante Reptilien aus den Umgebungsflächen in den zukünftigen
Baustellenbereich einwandern und dort der Gefahr der Tötung oder der
Verletzung ausgesetzt werden (artenschutzrechtliche Verbotstatbestän-
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de), ist das Baufeld - zumindest bis zum Beginn der Hochbauarbeiten -
mittels eines mobilen ,Folienzaunes zu dem südlich davon liegenden
Siedlungsraum hin abzusichern.

V 04 Laichqewässerkontrolle: Vor der Durchführung der Erdarbeiten ist zu ge-
währleisten, dass für die Kreuzkröte keine geeigneten Reproduktionsge-
wässer im Baufeldbereich vorhanden, oder diese frei von Kaulquappen
oder Laich sind. Diese Überprüfung ist durch eine fachlich qualifizierte
Person unmittelbar vor Beginn der geplanten Arbeiten durchzuführen und
der UNB in Form eines kurzen Ergebnisberichtes vorzulegen. lm Nach-
weisfall sind die Kaulquappen in ein geeignetes Ersatzgewässer (C 02)
umzusiedeln.

Anmerkunq: Bei einer Ausführung der Erdarbeiten während der Überwin-
terungsperiode der Art (also zwischen 01. November und dem 28./29.
Februar) kann auf die Umsetzung dieser Maßnahme verzichtet werden.

CEF-Maßnahmen:

C 01 An laqe eines Blühstreifens für das Rebhuhn: Um erhebliche Störungen
der betroffenen Bodenbrüter des Offenlandes durch das Vorhaben zu
kompensieren (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) und eine Verschlechterung des
Erhaltungszustandes der lokalen Populationen auszuschließen ist die An-
lage eines Blühstreifens notwendig. Das vom Vorhaben nachweislich be-
troffene Rebhuhn benötigt Ackerflächen, die mit Kräutersäumen und
Randstreifen reichlich Nahrung in Form von Sämereien und lnsekten so-
wie ausreichend Deckung für die Bodennester gegenüber widriger Witte-
rung und Beutegreifern bieten. Durch die Anlage eines Blühstreifens kann
das lokale Bruthabitatpotenzial nachweislich optimiert werden, da auf den
verbleibenden Ackerflächen durch eine Minderung des Konkurrenzdrucks
eine deutlich höhere Siedlungsdichte möglich wird. Für die Anlage einer
rund 1.000 m2 großen Maßnahmenfläche für das Rebhuhn, ist diese zu-
nächst als Schwarzbrache herzustellen und für eine Einsaat mit einer ge-
eigneten, regiozertifizierten Saatgutmischung vorzubereiten (feinkrümelige
Kubatur). Die dafür notwendige Flächenbearbeitung muss bis spätestens
Ende Februar erfolgt sein. Die Aussaat muss dann zwischen April und
Ende Mai erfolgen. Der Einsaatbereich ist im 5-1ähriqen Turnus umzubre-
chen und neu einzusäen. Der jährliche Aufwuchs ist auch im Herbst auf
der Maßnahmenfläche als Deckungskulisse zu belassen. Der Einsatz von
Bioziden und Düngemitteln wird ausgeschlossen. Sollte es zu einem sehr
hohen Unkrautdruck durch Problemunkräuter wie Ackerkratzdistel, Hirse
und Ampfer kommen, ist jährlich ein einmaliger Mulchschnitt vor deren
Blühphase statthaft. Eine Funktionskontrolle ist durchzuführen um ggf.
Änderungen hinsichtlich Größe, Lage oder eingesetzter Saatgutmischung
vornehmen zu können.
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C 02 Schaffung eines Reproduktionsgewässers: Zur Förderung und langfristi-
gen Sicherung der betroffenen Kreuzkrötenpopulation ist an einem geeig-
neten Standort ein naturnahes Stillgewässer — im Stile eines Rohboden-
gewässers - angelegt werden; dabei ist auf eine unregelmäßige Randlini-
engestaltung zu achten, die Gewässerfläche sollte mindestens 20 bis 25

betragen, wobei etwa 50 % als Flachwasserzonen anzulegen sind
(Wassertiefe < 20 cm); auf eine Bepflanzung ist zu verzichten; auf eine
schattenarme Umfeldgestaltung ist ebenfalls zu achten. Die genaue Lage
und Ausgestaltung muss in enger Abstimmung mit der ÖBB erfolgen, die
der UNB dann auch die entsprechenden Nachweise (Planungskonzept,
Umsetzung) vorlegt.

FCS-Maßnahmen:

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem
geprüften Vorhaben keine entsprechenden Maßnahmen notwendig.

Kompensationsmaßnahmen:

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem
geprüften Vorhaben keine entsprechenden Maßnahmen notwendig.

Sonstige artenschutzrechtlich notwendige Maßnahmen:

S 01 Zur Wahrung der artenschutzrechtlichen Belange sowie zur fachlichen
Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung und Dokumentation der
Maßnahmen ist eine Ökologische Baubegleitung einzusetzen.

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von lndividualverlusten bei
Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-
fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-
hen unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen.

S 03 Monitoring: Für die Maßnahmen C 01 und C 02 sind Funktionskontrollen
durchzuführen, um ggf. Änderungen hinsichtlich Größe, Lage, Gestaltung
•oder eingesetzter Saatgutmischung vornehmen zu können. Eine Laufzeit
der Funktionskontrollen von jeweils 3 Jahren wird als hinreichend angese-
hen. Die UNB erhält jährlich — jeweils zum Jahresende - einen Monitoring-
Bericht.
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Empfohlene Maßnahmen:

E 01 Gewährleistunq der Reqionalität von Pflanz- und Saatqut: Das vorgesehe-

ne Pflanzgut (Sträucher und Bäume) sowie das einzusetzende Saatgut
sollen aus regionaler Herkunft stammen. Bei allen Baumgehölzpflanzun-
gen sind unbehandelte Pflanzpfähle (wichtige Nistsubstratquelle für diver-
se Hautflüglerarten) zu verwenden; dies gilt auch bei Zaunpfählen ggf.
notwendiger Einzäunungen (Metallpfosten sollten nur in Ausnahmefällen
eingesetzt werden)

E 02 Minimierunq von Lockeffekten für lnsekten: Für die Außenbeleuchtung auf
den Baugrundstücken und die Beleuchtung der öffentlichen Verkehrsflä-
chen sind ausschließlich Lampen mit warmweißen LEDs (unter 3.000 Kel-
vin Farbtemperatur) oder vergleichbare Technologien mit verminderten
Lockeffekten für lnsekten zulässig.

E 03 Verzicht auf Trassierband: bei alien Abgrenzungen oder Kennzeichnungen
von räumlichen Grenzen ist auf den Einsatz von Trassierband (Flatter-
band) zu verzichten um Plastikmüll zu vermeiden und dabei vor allem den
Eintrag von Trassierbandstücken (Plastikmüll) in die umgebende Land-
schaft zu vermeiden. Zur sicheren Abgrenzung sind vor allem Bauzaun-
element, Holzgatter u.ä. zu verwenden; notwendige Markierungen sind
durch Holzpflöcke oder Markierungsfarbe herzustellen; hierbei ist ein Ab-
stand von maximal 20 m, in Kurven von 5 m einzuhalten.

E 04 Sicherunq von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen
von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Klein- und Mittel-
säugerfauna und anderer bodengebundener Tierarten zu vermeiden wird
empfohlen bei Zäunen ein Bodenabstand von 15 cm einzuhalten und auf
die Errichtung von Mauersockeln zu verzichten. Alternativ ist bei einge-
grabenen Zäunen (Schutz gegen Wildschweine) auf eine bodennahe Ma-
schenweite von rund 15 cm zu achten.

E 05 Quartierschaffung für Fledermäuse: Da es sich bei der Gruppe der Fle-
dermäuse um eine im höchsten Maße bedrohte Artengruppe handelt und
auch gebäudegebundene Arten durch vielfältige Gebäudesanierungs-
maßnahmen stetig Quartierverluste erleiden, sollte an den Neubauten
verbindlich nutzbare Quartierstrukturen vorgesehen werden. Vorgeschla-
gen werden entsprechende Holzverschalungen oder alternativ das Auf-
hängen von Fledermauskästen bzw. der Einbau von Quartiersteinen.
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Tabellarische Auflistung der Artenschutz-Maßnahmen

Art/Artengruppe Maßnahme Kürzel Maßnahmentyp

Säugetiere (allg.) Sicherung von Austauschfunktionen E 04 Empfehlung

Fledermäuse Quartierschaffung für Fledermäuse E 05 Empfehlung

Vögel Minderung des Vogelschlags an spiegeln-
den Fronten

Regelungen zur Baufeldfreimachung

Anlage eines Blühstreifens (Rebhuhn)

V 01

V 02

C 01

Vermeidung

Vermeidung

CEF

Reptilien Bau einer Zuwanderungsbarriere V 03 Vermeidung

Amphibien Laichgewässerkontrolle

Schaffung eines Ersatzhabitates

V 04

C 02

Vermeidung

CEF

Allgemein Ökologische Baubegleitung

Verschluss von Bohrlöchern

Monitoring

Gewährleistung der Regionalität von
Pflanz- und Saatgut

Minimierung von Lockeffekten bei lnsekten

Verzicht auf Trassierband

S 01

S 02

S 03

E 01

E 02

E 03

Sonstige

Sonstige

Sonstige

Empfehlung

Empfehlung

Empfehlung

Artenschutz-Maßnahmen und ihre zeitliche Relevanz3

Kennung J F M A M J J A S O N D

C 01 Herstellung

C 02 Herstel- lung

V 01

V 02*

V 03

V 04

SO3 (C 01)

SO3 (C 02)

Legende Verbotsphase Umsetzungsphase Vorzugsphase

Maßnahmenalternative während der Brutzeit möglich

3 Alle Maßnahmen deren Umsetzung ohne zeitliche Relevanz für die artenschutzrechtlichen Belange
der geprüften Arten ist, finden hierbei keine Berücksichtigung
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8. Fazit

Aufgrund der vorhandenen Datenlage und der strukturellen Gebietsausstattung er-
gab sich das Erfordernis für Mauereidechse, Schlingnatter, Zauneidechse und Kreuz-
kröte sowie für 36 Vogelarten eine artenschutzrechtliche Betrachtung durchzuführen.
Für Kreuzkröte und Mauereidechse sowie für 13 Vogelarten mit einem in Hessen un-
günstig-unzureichenden oder ungünstig-schlechten Erhaltungszustand erfolgte dabei
eine spezifische, formale Artenschutzprüfung.

Notwendigkeit von Ausnahmen
Die von dem geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkpfade führen bei Berücksichti-
gung der formulierten Maßnahmen in keinem Fall zu einer erheblichen oder nachhal-
tigen Beeinträchtigung des Vorkommens einer besonders und streng geschützten
europarechtlich relevanten Art. Die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsicht-
lich der Wahrung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang werden
für die betroffenen Arten zudem hinreichend erfüllt.

Ausnahmeerfordernis
Es besteht für keine nachgewiesene oder potenziell erwartbare Art ein Ausnahmeer-
fordernis.

Die Ergebnisse der durchgeführten Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange
aller vom Vorhaben (potenziell) betroffenen Arten zeigt, dass — bei Berücksichtigung
entsprechender Ma ßnahmen — durch die entstehenden Belastungswirkungen für sie
keine erheblichen Beeinträchtigungen entstehen. Der geplanten Flächenumnutzung
im begutachteten Bereich ,Bau eines Feuerwehrstützpunktes kann daher aus fachli-
cher und artenschutzrechtlicher Sicht zugestimmt werden.

Artenschutzbeitrag erstellt:

Büro für Umweltplanung
Steinbühl 11, 64668 Rimbach

Rimbach, den 02. August 2024

Dr. Jürgen Winkler

Dr. Jürgen Winkler 64668 Rimbach 47



Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt Stadt Gernsheim
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG Kernstadt

Abkürzungsverzeichnis

Abs.
Az
BArtSchV
BE-Fläche
BfU
BNatSchG
BVerwG
DIN
EHZ
FENA
FFH-RL
ggf.
i.V.m.
km

Nr
Tel.
TK
u.a.
vgl.
VSW
z.T.

Absatz
Aktenzeichen
Bundesartenschutzverordnung
Baustelleneinrichtungs-Fläche
Büro für Umweltplanung
Bundesnaturschutzgesetz
Bundesverwaltungsgericht
Deutsche lndustrienorm
Erhaltungsziel

Forsteinrichtung und Naturschutz
Flora Fauna Habitat-Richtlinie
gegebenenfalls
in Verbindung mit
Kilometer

Meter

Nummer
Telefon
Topographische Karte
und andere
vergleiche
Vogelschutzwarte

zum Teil
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Prüfbögen der formalen Artenschutzprüfung

Teilgruppe Vögel

Bluthänfling (Acanthis cannabina)
Elster (Pica pica)
Fitis (Phylloscopus trochilus)
Grünfink (Carduelis chloris)
Mäusebussard (Buteo buteo)
Mauersegler (Apus apus)
Rauchschwalbe (Hirundo rustica)
Rebhuhn (Perdix perdix)
Rotmilan (Milvus milvus)
Saatkrähe (Coivus frugilegus)
Star (Sturnus vulgaris)
Türkentaube (Streptopelia decaocto)
Turmfalke (Falco tinnunculus)

Teilgruppe Reptilien

Mauereidechse (Podarcis muralis)

Teilgruppe Amphibien

Kreuzkröte (Bufo calamita)
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Teilgruppe Vögel

Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Bluthänfling (Acanthis cannabina)
Blatt 1

Allgemeine Angaben

Schutzstatus und Gefährdungsstufe D FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland 3
0 Europäische Vogelart RL Hessen 3

Erhaltungszustand in Hessen 3 günstig (grün) 13 ungünstig — • ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in Deutschland 0 günstig (grün) 13 ungünstig — D ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in der EU El günstig (grün) D ungünstig — D ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Siedler im Kulturland mit eingestreuten Gebüschen und
Hecken, Brachflächen, Obstgärten und an Waldrändern;
brütet im unteren Bereich von Sträuchern (Heckenbrüter).

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend

Vorhabensbezogene Angaben

Vorkommen im Untersuchungsraum

0 nachgewiesen Vorkommen der Art wurden im Rahmen der Kartierung in
2023 für den Betrachtungsraum nachgewiesen; aufgrund
der strukturellen Gegebenheiten in Verbindung mit den
Beobachtungsdaten wird der Bluthänfling als Nahrungsgast
eingestuft.

El sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG)

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- 0 ja • nein Im relevanten Wirkzonenbereich sind
stätten aus der Natur entnommen, be- keine nutzbaren Bruthabitatstrukturen
schädigt oder zerstört werden? des Bluthänflings vorhanden; nur
Vermeidungsmal3nahmen zunächst Gastvogelart
unberücksichtigt
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- D ja D nein entfällt
lich?
Wird die ökologische Funktion im räum- 0 ja 13 nein entfällt
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)?

Vermeidungsmal3nahmen berücksichtigt
Wenn nein —kann die ökologische D ja D nein entfällt
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden?
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja 0 nein
pflanzungs- oder Ruhestätten tritt ein.
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Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Bluthänfling (Acanthis cannabina)

Blatt 2

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet El ja D nein Durch Kollisionen mit großen
werden? Glasfassaden oder spiegelnden
Vermeidungsma ßnahmen zunächst unberück- Flächen kann es zu Verletzungen
sichtigt oder gar Tötungen kommen.

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? D ja D nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an großen Glas-
fassaden und spiegelnden Flä-
chen (V 01)

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- 0 ja E nein Aufgrund der Ma ßnahmenwirk-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- samkeit ist von keinem signifikant
letzungs- oder Tötungsrisiko? erhöhten Verletzungs- oder Tö-
Wenn ja — Verbotsauslösung! ungsrisiko auszugehen

Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen tritt ein. 0 ja CI nein

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Können wild lebende Tiere während der Fort- D ja E1nein Der Vorhabensbereich besitzt
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- derzeit keine der gelisteten Funk-
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- tionen für den Bluthänfling.
den?

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? El ja 3 nein entfällt

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- El ja I=1 nein entfällt
te Maßnahmen vollständig vermieden

Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung` tritt ein. 0 ja CInein

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG)

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich?

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 13 ja 12 nein
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)

D Ausnahme erforderlich D Ausnahme nicht erforderlich

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen

Zusammenfassung

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt
und berücksichtigt worden:

El Vermeidungsmaßnahmen

D CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang

0 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den
örtlichen Funktionsraum hinaus

ID Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen

D tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 — 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

D liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

CI sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt!
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Elster (Pica pica)
Blatt 1

Allgemeine Angaben

Schutzstatus und Gefährdungsstufe El FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland --
D Europäische Vogelart RL Hessen --

Erhaltungszustand in Hessen ICJ günstig (grün) D ungünstig — ID ungünstig -

unzureichend (gelb) schlecht (rot)
Erhaltungszustand in Deutschland 13 günstig (grün) D ungünstig — El ungünstig -

unzureichend (gelb) schlecht (rot)
Erhaltungszustand in der EU C günstig (grün) ID ungünstig — El ungünstig -

unzureichend (gelb) schlecht (rot)
Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Brütet in der offenen Landschaft mit eingestreuten Hecken,

Feldgehölzen u.ä.; oft auch in Dörfern, Parks und Gärten;
meidet dabei geschlossene Waldflächen; als Nahrung wer-
den überwiegend Würmer, Schnecken und lnsekten, aber
auch Jungvögel, Mäuse und Amphibien genommen; typi-
sches überdachtes, kugelförmiges Reisignest mit seitli-
chem Eingang hoch in Bäumen, seltener in Gebüschen.

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend

Vorhabensbezogene Angaben

Vorkommen im Untersuchungsraum

CI nachgewiesen Vorkommen der Art wurden im Rahmen der Kartierung in
2022 für den Betrachtungsraum nachgewiesen; aufgrund
der strukturellen Gegebenheiten in Verbindung mit den
Beobachtungsdaten wird die Elster als Nahrungsgast ein-
gestuft.

El sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt
Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG)

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- C ja 0 nein Im relevanten Wirkzonenbereich wa-
stätten aus der Natur entnommen, be- ren keine Neststandorte/Bruthabitate
schädigt oder zerstört werden? der Elster nachweisbar; nur Gastvo-
Vermeidungsmaßnahmen zunächst gelart.
unberücksichtigt
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- C ja D nein entfällt
lich?

Wird die ökologische Funktion im räum- El ja D nein entfällt
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)?
Vermeidungsmal3nahmen berücksich-
tigt
Wenn nein —kann die ökologische El ja D nein entfällt
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden?
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- El ja El nein
pflanzungs- oder Ruhestätten tritt ein.
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Elster (Pica pica)

Blatt 2

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet El ja El nein Durch Kollisionen mit großen
werden? Glasfassaden oder spiegelnden
Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück- Flächen kann es zu Verletzungen
sichtigt oder gar Tötungen kommen.

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? D ja 13 nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an spiegelnden
Flächen (V 01)

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- 13 ja C nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- samkeit ist von keinem signifikant
letzungs- oder Tötungsrisiko? erhöhten Verletzungs- oder Tö-
Wenn ja — Verbotsauslösung! tungsrisiko auszugehen

Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen tritt ein. D ja D nein

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Können wild lebende Tiere während der Fort- D ja D nein Die Art ist an das anthropogene
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- Umfeld angepasst und gilt als
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- weitgehend unempfindlich ge-
den? genüber anthropogen verur-

sachten Störreizen.
Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? D ja 13 nein entfällt

Wird eine erhebliche Störung durch obenge- 13 ja 3 nein entfällt
nannte Maßnahmen vollständig vermieden

Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung' tritt ein. 3 ja El nein

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG)

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich?

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? D ja D nein
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)

D Ausnahme erforderlich C Ausnahme nicht erforderlich

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen

Zusammenfassung

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt
und berücksichtigt worden:

C Vermeidungsmaßnahmen
D CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang
13 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den

örtlichen Funktionsraum hinaus
D Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten

Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen

D tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 — 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

D liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

D sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt!
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Fitis (Phylloscopus trochilus)
Blatt 1

Allgemeine Angaben

Schutzstatus und Gefährdungsstufe D FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland --
0 Europäische Vogelart RL Hessen --

Erhaltungszustand in Hessen El günstig (grün) 0 ungünstig — C ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in Deutschland C günstig (grün) 3 ungünstig — 0 ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in der EU D günstig (grün) C ungünstig — ID ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Bewohner lichter Laub- und Mischwälder, aber auch Sied-
ler in Weidengebüschen, baumbestandenen Feuchtgebie-
ten und an Gewässerufern; lnsekten- und Spinnenfresser;
Bodenbrüter mit typischem überdachte Nest aus Gras und
Moos (Backofennest); Zugvogel, erscheint aber bereits
Ende März/Anfang April in Deutschland.

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend

Vorhabensbezogene Angaben

Vorkommen im Untersuchungsraum
0 nachgewiesen Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen Kar-

tierung in 2023 nachgewiesen; aufgrund der Beobach-
tungsdaten wird der Fitis als Randsiedler eingestuft.

D sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG)

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- D ja 3 nein Im geplanten Eingriffsraum ist kein
stätten aus der Natur entnommen, be- Bruthabitat des Fitis betroffen.
schädigt oder zerstört werden?
Vermeidungsmaßnahmen zunächst
unberücksichtigt
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- 0 ja C nein entfällt
lich?

Wird die ökologische Funktion im räum- D ja D nein entfällt
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)?
Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt

Wenn nein —kann die ökologische 3 ja ID nein entfällt
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden?
Der Verbotstatbestand Beschädigung, Zerstörung von Fort- El ja •  nein,Entnahme,
pflanzungs- oder Ruhestätten tritt ein.
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuetwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG _ _ _ _

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Fitis (Phylloscopus trochilus)

Blatt 2

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet D ja D nein Durch Kollisionen mit großen
werden? Glasfassaden oder spiegeinden
Vermeidungsma ßnahmen zunächst unberück- Flächen kann es zu Verletzungen
sichtigt oder gar Tötungen kommen.

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? E ja D nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an spiegelnden
Flächen (V 01)

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- D ja D nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- samkeit ist von keinem signifikant
letzungs- oder Tötungsrisiko? erhöhten Verletzungs- oder Tö-
Wenn ja — Verbotsauslösung! tungsrisiko auszugehen

Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen tritt ein. D ja El nein

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Können wild lebende Tiere während der Fort- 13 ja El nein Der Vorhabensbereich besitzt
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- derzeit keine der gelisteten Funk-
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- tionen für den Fitis.
den?

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? D ja CI nein entfällt

Wird eine erhebliche Störung durch obenge- D ja CI nein entfällt
nannte Maßnahmen vollständig vermieden

Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung` tritt ein. D ja D nein

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG)
Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich?

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? CI ja D nein
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Ma ßnahmen)

D Ausnahme erforderlich El Ausnahme nicht erforderlich

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen

Zusammenfassung

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt
und berücksichtigt worden:

D Vermeidungsmaßnahmen

D CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang

D FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den
örtlichen Funktionsraum hinaus

El Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen

D tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 — 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

D liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

CI sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt!
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Grünfink (Carduelis chloris)

Blatt 1

Aligemeine Angaben

Schutzstatus und Gefährdungsstufe El FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland --
CI Europäische Vogelart RL Hessen --

Erhaltungszustand in Hessen El günstig (grün) El ungünstig — El ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in Deutschland CI günstig (grün) D ungünstig — C ungünstig -

unzureichend (gelb) schlecht (rot)
Erhaltungszustand in der EU 0 günstig (grün) El ungünstig — ID ungünstig -

unzureichend (gelb) schlecht (rot)
LebensraumansprücheNerhaltensweise Besiedelt häufig lichte Mischwälder oder Waldränder, aber

auch Hecken, Parks und Obstgärten; die lockeren Nester
werden meist halbhoch in Büschen und Bäumen angelegt
(kleiner Baumfreibrüter); mehrbrütig zwischen April und
August.

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend

Vorhabensbezogene Angaben

Vorkommen im Untersuchungsraum

0 nachgewiesen Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen Kar-
tierung in 2023 nachgewiesen; aufgrund der Beobach-
tungsdaten wird der Grünfink als Randsiedler eingestuft.

El sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG)

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- C ja El nein Im relevanten Wirkzonenbereich sind
stätten aus der Natur entnommen, be- keine Neststandorte/Bruthabitate die
schädigt oder zerstört werden? für den Grünfink nutzbar wären vor-
Vermeidungsmal3nahmen zunächst handen; nur Gastvogelart.
unberücksichtigt
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- 0 ja El nein entfällt
lich?

Wird die ökologische Funktion im räum- D ja 1:1 nein entfällt
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2
BNatSchG)?
Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt
Wenn nein —kann die ökologische 0 ja El nein entfällt
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden?
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja •  nein
pflanzungs- oder Ruhestätten tritt ein.
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG _ _ _ _

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Grünfink (Carduelis chloris)

Blatt 2

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 0 ja C nein Durch Kollisionen mit grol3en
werden? Glasfassaden oder spiegelnden
Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück- Flächen kann es zu Verletzungen
sichtigt oder gar Tötungen kommen.

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? E ja ID nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an großen Glas-
fassaden und spiegelnden Flä-
chen (V 01)

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- D ja 0 nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- samkeit ist von keinem signifikant
letzungs- oder Tötungsrisiko? erhöhten Verletzungs- oder Tö-
Wenn ja — Verbotsauslösung! ungsrisiko auszugehen

Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen tritt ein. D ja D nein

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Können wild lebende Tiere während der Fort- D ja D nein Die Art zeigt durchaus auch syn-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- anthrope Tendenzen und brütet
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- gerne in Gärten und Parks, bzw.
den? nutzt Gehölze in den Freiflächen

als Sing- und Ansitzwarten
Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? D ja D nein entfällt

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) — Fortsetzung ...
Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- El ja I: nein entfällt
te Maßnahmen vollständig vermieden

Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung` tritt ein. El ja D nein
Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 Abs. 1 Nr. 4
BNatSchG)

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich?

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? D ja D nein
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)

C Ausnahme erforderlich E Ausnahme nicht erforderlich

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Grünfink (Carduelis chloris)

Blatt 3
Zusammenfassung

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt
und berücksichtigt worden:

CI Vermeidungsmaßnahmen

o CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang

o FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den
örtlichen Funktionsraum hinaus

o Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen

tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 — 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

O liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

3 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt!
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Mäusebussard (Buteo buteo)

Blatt 1
Allgemeine Angaben

Schutzstatus und Gefährdungsstufe D FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland --
D Europäische Vogelart RL Hessen --

Erhaltungszustand in Hessen D günstig (grun) ID ungünstig — D ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in Deutschland D günstig (grün) D ungünstig — D ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in der EU D günstig (grün) D ungünstig — D ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

LebensraumansprücheNerhaltensweise Als Horststandorte werden vorzugsweise Laub-, seltener
Nadelbäume ausgewählt; der Horst wird dabei in 8 bis 20
m Höhe angelegt und besteht im Unterbau aus starken
Ästen. Hauptbeutetiere sind verschiedene Mäusearten,
aber auch Ratten, Spitzmäuse, Feldhamster, Jungfasane,
junge Kaninchen u.a.m.

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet
Vorhabensbezogene Angaben

Vorkommen im Untersuchungsraum
El nachgewiesen Vorkommen der Art wurden im Rahmen der Kartierung in

2023 für den Betrachtungsraum nachgewiesen; aufgrund
der strukturellen Gegebenheiten (fehlender Horststandort)
in Verbindung mit den Beobachtungsdaten wird der Mäu-
sebussard als Nahrungsgast eingestuft.

D sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt
Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG)
Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- D ja El nein Im relevanten Wirkzonenbereich war
stätten aus der Natur entnommen, be- kein Bruthabitat des Mäusebussards
schädigt oder zerstört werden? nachweisbar. nur Gastvogelart.
Vermeidungsma ßnahmen zunächst
unberücksichtigt
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- D ja D nein entfällt
lich?

Wird die ökologische Funktion im räum- D ja D nein entfällt
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2
BNatSchG)?
Vermeidungsmaßnahmen berücksich-
tigt
Wenn nein —kann die ökologische D ja D nein entfällt
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden?
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja ID nein
pflanzungs- oder Ruhestätten tritt ein.
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuetwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Mäusebussard (Buteo buteo)

Blatt 2

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet Dja 0 nein Kein Horststandort im geplanten
werden? Eingriffsraum, weshalb auch kei-
Vermeidungsmaf3nahmen zunächst unberück- ne Gelege oder Nestlinge betrof-
sichtigt fen sein werden.

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? El ja ID nein entfällt

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- D ja D nein entfällt
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?

Wenn ja — Verbotsauslösung!
Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen tritt ein. 3 ja 0 nein

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Können wild lebende Tiere während der Fort- El ja 0 nein Der Planungsraum verfügt der-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- zeit über keine der genannten
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- Funktionen in prüfrelevantem
den? Umfang

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? D ja El nein entfällt

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- D ja El nein entfällt
te Maßnahmen vollständig vermieden

Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung` tritt ein. ID ja 0 nein

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG)

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich?

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? D ja 0 nein
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Ma f3nahmen)

D Ausnahme erforderlich • Ausnahme nicht erforderlich

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen

Zusammenfassung

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt
und berücksichtigt worden:

El Vermeidungsmaßnahmen

D CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang

El FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den
örtlichen Funktionsraum hinaus

ElGegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen

D tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 — 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

El liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

ID sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt!
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Mauersegler (Apus apus)

Blatt 1
Allgemeine Angaben

Schutzstatus und Gefährdungsstufe G FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland --
0 Europäische Vogelart RL Hessen --

Erhaltungszustand in Hessen 0 günstig (grün) • ungünstig — D ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in Deutschland IDgünstig (grün) D ungünstig — CI ungünstig -

unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in der EU D günstig (grün) E ungünstig — D ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

LebensraumansprücheNerhaltensweise Luftjäger; fliegt meist hoch auf der Jagd nach Fluginsekten,
oft über besiedelten Bereichen; Brut in Mauerspalten oder
Nistkästen; starke synanthrope Bindung

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet
Vorhabensbezogene Angaben

Vorkommen im Untersuchungsraum

• nachgewiesen Vorkommen der Art wurden im Rahmen der in 2023 durch-
geführten Erfassung für den Betrachtungsraum belegt; die
Art wird hier als Nahrungsgast eingestuft

El sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt
Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG)

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- El ja • nein Keine Neststandortpotenziale im
stätten aus der Natur entnommen, be- Vorhabensgebiet
schädigt oder zerstört werden?
Vermeidungsmaßnahmen zunächst
unberücksichtigt
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- El ja D nein entfällt
lich?

Wird die ökologische Funktion im räum- D ja D nein entfällt
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)?

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt
Wenn nein —kann die ökologische El ja D nein entfällt
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden?
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja D nein
pflanzungs- oder Ruhestätten tritt ein.
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Mauersegler (Apus apus)
Blatt 2

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 13 ja 3 nein Durch Kollisionen mit großen
werden? Glasfassaden oder spiegelnden

Flächen kann es zu VerletzungenVermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt oder gar Tötungen kommen.

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? D ja 3 nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an großen Glas-
fassaden und spiegelnden Flä-
chen (V 01)

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- C ja D nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- samkeit ist von keinem signifikant
letzungs- oder Tötungsrisiko? erhöhten Verletzungs- oder Tö-
Wenn ja — Verbotsauslösung! ungsrisiko auszugehen

Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen tritt ein. 3 ja 13 nein

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Können wild lebende Tiere während der Fort- D ja El nein Nutzt nur den Luftraum über dem
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- überwinterungs- Plangebiet; überwiegend große
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- Flughöhe
den?

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 3 ja D nein entfällt

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- D ja D nein entfällt
te Maßnahmen vollständig vermieden

Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung` tritt ein. El ja D nein

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG)

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich?

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? D ja f3 nein
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)

D Ausnahme erforderlich 0 Ausnahme nicht erforderlich

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen

Zusammenfassung

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt
und berücksichtigt worden:

D Vermeidungsmaßnahmen
El CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang

CI FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den
örtlichen Funktionsraum hinaus

3 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen

3 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 — 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

ID liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

D sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt!
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Rauchschwalbe (Hirundo rustica)

Blatt 1

Allgemeine Angaben

Schutzstatus und Gefährdungsstufe D FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland V
D Europäische Vogelart RL Hessen V

Erhaltungszustand in Hessen D günstig (grün) D ungünstig — El ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in Deutschland D günstig (grün) D ungünstig — CI ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in der EU D günstig (grün) ID ungünstig — D ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

LebensraumansprücheNerhaltensweise Luftjäger; Vorkommen auf Einzelgehöfte und kleinere Dör-
fer mit landwirtschaftlichen Betrieben konzentriert, selten in
Städten; baut ihre Nester gewöhnlich in Ställe und profitiert
dabei von dem damit verbundenen lnsektenreichtum; star-
ke synanthrope Bindung

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet
Vorhabensbezogene Angaben

Vorkommen im Untersuchungsraum
El nachgewiesen Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen Kar-

tierung für den Betrachtungsraum belegt; die Art wird hier
als Randsiedler und Nahrungsgast eingestuft

D sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG)
Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- CI ja D nein Keine Neststandortpotenziale im Vor-
stätten aus der Natur entnommen, be- habensgebiet
schädigt oder zerstört werden?
Vermeidungsma ßnahmen zunächst
unberücksichtigt
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- D ja D nein entfällt
lich?

Wird die ökologische Funktion im räum- D ja El nein entfällt
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)?
Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt
Wenn nein — kann die ökologische D ja ID nein entfällt
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden?
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja D nein
pflanzungs- oder Ruhestätten tritt ein.
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Rauchschwalbe (Hirundo rustica)

Blatt 2
Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet CI ja C nein Durch Kollisionen mit großen
werden? Glasfassaden oder spiegelnden
Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück- Flächen kann es zu Verletzungen
sichtigt oder gar Tötungen kommen.

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? • ja 3 nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an großen Glas-
fassaden und spiegelnden Flä-
chen (V 01)

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- 3 ja 0 nein Aufgrund der Ma ßnahmenwirk-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- samkeit ist von keinem signifikant
letzungs- oder Tötungsrisiko? erhöhten Verletzungs- oder Tö-
Wenn ja — Verbotsausiösung! ungsrisiko auszugehen

Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen tritt ein. 3 ja 13 nein

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Können wild lebende Tiere während der Fort- 3 ja D nein Nutzt nur den Luftraum über dem
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- Plangebiet
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer-
den?

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 3 ja 3 nein entfällt

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- C ja 3 nein entfällt
te Maßnahmen vollständig vermieden

Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung` tritt ein. D ja D nein

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG)

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich?

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? C ja 13 nein
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Ma ßnahmen)

C Ausnahme erforderlich • Ausnahme nicht erforderlich

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen

Zusammenfassung

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt
und berücksichtigt worden:

0 Vermeidungsmaßnahmen
3 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang

CI FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den
örtlichen Funktionsraum hinaus

D Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen

13 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 — 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

D liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

ID sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt!
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Rebhuhn (Perdix perdix)
Blatt 1

Allgemeine Angaben

Schutzstatus und Gefährdungsstufe D FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland 2
El Europäische Vogelart RL Hessen 2

Erhaltungszustand in Hessen D günstig (grün) El ungünstig — DI ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in Deutschland D günstig (grün) El ungünstig — D ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in der EU D günstig (grün) E ungünstig — D ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

LebensraumansprücheNerhaltensweise Ursprünglich Steppenvogel, heute jedoch Kulturfolger;
besiedelt relativ trockene Lebensräume wie Äcker, Heiden,
Brachland oder Magetwiesen/-weiden; benötigt jedoch
auch ausreichend Deckungsstrukturen wie kleine Gebü-
sche, Hecken und Säume

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet, bevorzugt dabei
jedoch die klimatisch begünstigten Niederungen

Vorhabensbezogene Angaben

Vorkommen im Untersuchungsraum
0 nachgewiesen Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen Kar-

tierungen in 2013 für das Plangebiet nachgewiesen; auf
Basis der Beobachtungsdaten wird das Rebhuhn als Brut-
vogelart innerhalb des Vorhabensbereiches eingestuft. Es
muss von dem Verlust eines Reviers ausgegangen werden
(vgl. dazu auch die anliegende Karte 1 Offenlandarten).

E sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt
Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG)
Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- • ja D nein Der Verlust für das Rebhuhn nutzbarer
stätten aus der Natur entnommen, be- Bruthabitatstrukturen ist bei Umsetz-
schädigt oder zerstört werden? ung des Nutzungskonzeptes unver-
Vermeidungsmaf3nahmen zunächst meidbar
unberücksichtigt
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- D ja • nein Durch die Umsetzung des geplanten
lich? Vorhabens ist es nicht möglich für das

Rebhuhn hinreichend nutzbare Habi-
tatstrukturen im Plangebiet zu erhal-
ten

Wird die ökologische Funktion im räum- Ej ja • nein Aufgrund des Habitatverlustes und der
lichen Zusammenhang ohne vorgezo- begründeten Annahme, dass die im
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) Umfeld des Plangebietes liegenden
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? Ackerflächen mit Bruthabitateignung
Vermeidungsmaßnahmen berücksich- bereits ebenfalls vom Rebhuhn besie-
tigt delt sein können, ist ein Ausweichen

der verdrängten lndividuen ohne be-
gleitende Maßnahmen nicht möglich

Dr. Jürgen Winkler 64668 Rimbach 67



Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuetwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Rebhuhn (Perdix perdix)

Blatt 2

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG)

Fortsetzung ...
Wennnein —kann die ökologische D ja C nein Zur Verbesserung des Bruthabitat-
Funktion durch vorgezogene Aus- potenzials und zur Erhöhung mögli-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis- cher Siedlungsdichten ist die Anlage
tet werden? eines artspezifisch konzipierten Blüh-

streifens im Funktionsraum als Aus-
weichhabitat zielführend (C 01)

Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- 1:1 ja D nein
pflanzungs- oder Ruhestätten tritt ein.

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

Können Tiere gefangen, verletzt oder • ja C nein Es muss davon ausgegangengetötet
werden? werden, dass im Rahmen der
Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück- Erdarbeiten (Abschieben des
sichtigt Oberbodens, Vorbereitung der

Baustelle) ein Gelegeverlust
eintreten kann; auch kann es
durch Kollisionen mit großen
Glasfassaden oder spiegelnden
Flächen zu Verletzungen oder
gar Tötungen kommen.

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 0 ja D nein Regelungen zur Baufeldfreimach-
ung, ggf. aktuelle Kontrolle (V 02)
und Vorgaben zur Minderung des
Vogelschlagrisikos an großen
Glasfassaden und spiegelnden
Flächen (V 01)

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- D ja D nein Aufgrund der Ma ßnahmenwirk-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- samkeit ist von keinem signifikant
letzungs- oder Tötungsrisiko? erhöhten Verletzungs- oder Tö-
Wenn ja — Verbotsauslösung! tungsrisiko auszugehen

Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen` tritt ein. El ja • nein

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Können wild lebende Tiere während der Fort- D ja • nein Durch die Anlage eines Ersatz-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- bzw. Ausweichhabitates in einem
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- störungsarmen Bereich des be-
den? siedelten Funktionsraumes kön-

nen vorhabensimmanente, stör-
ökologische Wirkpfade ausge-
schlossen werden, so dass dies-
bezüglich keine erheblichen
Beeinträchtigungen zu erwarten
sind.

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? C ja ID nein entfällt

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- D ja D nein entfällt
te Maßnahmen vollständig vermieden

Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung` tritt ein. El ja CI nein
Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG)

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG _ _ _ _ _ _

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Rebhuhn (Perdix perdix)
Blatt 3

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich?

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? D ja 0 nein
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Mal3nahmen)

C Ausnahme erforderlich 0 Ausnahme nicht erforderlich

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen
Zusammenfassung

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt
und berücksichtigt worden:

0 Vermeidungsmaßnahmen — (vorsorgend)
• CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang - vorsorgend
0 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den

örtlichen Funktionsraum hinaus
0 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten

Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen

0 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 — 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.
§ 45 Abs, 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

ID liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

C sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt!
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Rotmilan (Milvus milt/us)
Blatt 1

Allgemeine Angaben

Schutzstatus und Gefährdungsstufe C FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland —

El Europäische Vogelart RL Hessen V
Erhaltungszustand in Hessen D günstig (grün) •  ungünstig — 13 ungünstig -

unzureichend (gelb) schlecht (rot)
Erhaltungszustand in Deutschland D günstig (grün) D ungünstig — D ungünstig -

unzureichend (gelb) schlecht (rot)
Erhaltungszustand in der EU D günstig (grün) D ungünstig — D ungünstig -

unzureichend (gelb) schlecht (rot)
LebensraumansprücheNerhaltensweise Bruthabitate sind bevorzugt lichte, exponierte Buchen-

Altholzbestände, wobei die eigentlichen Brutplätze meist
nahe des Waldrandes auf großkronigen Bäumen (Buchen,
Eichen, Kiefer) angelegt werden; Nahrungshabitat ist die
strukturreiche, offene Kulturlandschaft der Mittelgebirge,
Siedlungsränder sowie Mülldeponien und Verkehrswege

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet; wobei in Südhessen
Bestandsausdünnungen zu beobachten sind

Vorhabensbezogene Angaben

Vorkommen im Untersuchungsraum
0 nachgewiesen Vorkommen der Art wurden im Rahmen der in 2023 durch-

geführten Kartierung für den Betrachtungsraum nachge-
wiesen; da im Plangebiet kein Horst nachweisbar war, wird
der Rotmilan als Nahrungsgast eingestuft.

0 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) '
Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- 3 ja CI nein Im Vorhabensbereich fehlen die struk-
stätten aus der Natur entnommen, be- turellen Voraussetzungen für eine
schädigt oder zerstört werden? Bruthabitatnutzung durch den Rotmi-
Vermeidungsmal3nahmen zunächst lan; nur Gastvogelart.
unberücksichtigt
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- C ja D nein entfällt
lich?

Wird die ökologische Funktion im räum- 0 ja C nein entfällt
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2
BNatSchG)?
Vermeidungsmaßnahmen berücksich-
tigt
Wenn nein — kann die ökologische D ja D nein entfällt
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden?
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja •  nein
pflanzungs- oder Ruhestätten tritt ein.
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuetwehrstützpunkt Stadt Gernsheim
Artenschutzprüfung gemäß IG Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Rotmilan (Mill/us milvus)

Blatt 2

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet CI ja El nein Keinen Horststandort im geplan-
werden? ten Eingriffsraum, weshalb auch

keine Gelege oder Nestlinge be-Vermeidungsma ßnahmen zunächst unberück-
sichtigt troffen sein können

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? D ja D nein entfällt

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- D ja 0 nein entfällt
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?

Wenn ja — Verbotsauslösung!
Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen tritt ein. El ja CInein
Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Können wild lebende Tiere während der Fort- El ja ICInein Der Brutplatz liegt nicht innerhalb
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- der störökologisch bedeutsamen
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- Wirkzone
den?

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? D ja D nein entfällt

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- D ja D nein entfällt
te Maßnahmen vollständig vermieden

Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung` tritt ein. D ja ID nein
Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 Abs. 1 Nr. 4
BNatSchG)

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich?

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? El ja 10 nein
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Ma ßnahmen)

ID Ausnahme erforderlich 0 Ausnahme nicht erforderlich

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen

Zusammenfassung

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt
und berücksichtigt worden:

D Vermeidungsmaßnahmen

ED CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang

D FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den
örtlichen Funktionsraum hinaus

D Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen

D tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 — 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

D liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

D sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt!
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Saatkrähe (Corvus frugilegus)

Blatt 1
Allgemeine Angaben

Schutzstatus und Gefährdungsstufe D FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland --
D Europäische Vogelart RL Hessen V

Erhaltungszustand in Hessen 3 günstig (grün) 0 ungünstig — D ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in Deutschland D günstig (grün) El ungünstig — C ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in der EU D günstig (grün) C ungünstig — ID ungünstig -

unzureichend (gelb) schlecht (rot)
Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Typische Art der Kulturlandschaft Koloniebrüter auf Baum-

gruppen oder in Feldgehölzen, jedoch immer in der Nähe
von Wasser zieht im Winter oft in Schwärmen umher

Verbreitung In Deutschland flächig verbreitet, stellenweise selten; in
Hessen nur arealweise vorkommend; im Winter oft invasi-
onsartige Zuzüge aus Nord- und Nordosteuropa, votwie-
gend in klimatisch begünstigte Landschaftsräume wie das
Hessische Ried

Vorhabensbezogene Angaben
Vorkommen im Untersuchungsraum

D nachgewiesen lm Zuge der in 2023 durchgeführten avifaunistischen Kar-
tierung als Wintergast für das Untersuchungsgebiet nach-
gewiesen

C sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt
Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG)

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- D ja D nein Im relevanten Wirkzonenbereich nur
stätten aus der Natur entnommen, be- als Gastvogelart vertreten
schädigt oder zerstört werden?
Vermeidungsmaßnahmen zunächst
unberücksichtigt
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- C ja El nein entfällt
lich?

Wird die ökologische Funktion im räum- D ja El nein entfällt
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2
BNatSchG)?
Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt
Wenn nein —kann die ökologische D ja D nein entfällt
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden?
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- C ja 0 nein
pflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein.
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuetwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Saatkrähe (Corvus frugilegus)

Blatt 2

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet D ja 3 nein Durch Kollisionen mit großen
werden? Glasfassaden oder spiegelnden
Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück- Flächen kann es zu Verletzungen
sichtigt oder gar Tötungen kommen.

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? ID ja 3 nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an großen Gas-
fassaden und spiegelnden Flä-
chen (V 01)

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- El ja ID nein Aufgrund der Ma ßnahmenwirk-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- samkeit ist von keinem signifikant
letzungs- oder Tötungsrisiko? erhöhten Verletzungs- oder Tö-
Wenn ja — Verbotsauslösung! ungsrisiko auszugehen

Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen tritt ein. D ja D nein

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Können wild lebende Tiere während der Fort- D ja D nein Im betroffenen Landschaftsraum
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- verbleiben noch hinreichend
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- große und störungsarme Rast-
den? habitate; Bezugsraum ist hier die

Gemarkung Gernsheim
Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? D ja D nein entfällt

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- D ja D nein entfällt
te Maßnahmen vollständig vermieden

Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung` tritt ein. D ja 3 nein
Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 Abs. 1 Nr. 4
BNatSchG)

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich?

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? D ja 0 nein
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)

D Ausnahme erforderlich ID Ausnahme nicht erforderlich

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Saatkrähe (Corvus frugilegus)

Blatt 3
Zusammenfassung

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt
und berücksichtigt worden:

0 Vermeidungsmaßnahmen

• CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang

D FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den
örtlichen Funktionsraum hinaus

D Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen

• tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 — 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

• liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

D sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt!
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Star (Sturnus vulgaris)
Blatt 1

Allgemeine Angaben

Schutzstatus und Gefährdungsstufe •  FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland 3
E Europäische Vogelart RL Hessen V

Erhaltungszustand in Hessen E günstig (grün) 0 ungünstig — ID ungünstig -
entfällt unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in Deutschland El günstig (grün) 12 ungünstig — 12 ungünstig -
entfällt unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in der EU ID günstig (grün) E ungünstig — El ungünstig -
entfällt unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise In seinem Vorkommen auf das Vorhandensein von natür-
lichen Baumhöhlen, Spechthöhlen oder Nistkästen ange-
wiesen (Höhlenbrüter) — daher meist in Laub- und Misch-
wald, Parks, Gärten oder offenem Kulturland mit einge-
streuten Bäumen vorkommend; als Nahrung dienen so-
wohl Schnecken, lnsekten und Würmer, aber auch (Bee-
ren-) Obst 1-2 Bruten zwischen April und Juli; Teilzieher.

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend

Vorhabensbezogene Angaben

Vorkommen im Untersuchungsraum
0 nachgewiesen Vorkommen des Stars wurden im Rahmen der Kartierung

in 2023 nachgewiesen; aufgrund der Beobachtungsdaten
wird der Star als Nahrungsgast eingestuft.

0 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt
Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG)
Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- 0 ja El nein Im geplanten Eingriffsraum ist kein
stätten aus der Natur entnommen, be- Bruthabitat des Stars betroffen.
schädigt oder zerstört werden?
Vermeidungsmaßnahmen zunächst
unberücksichtigt
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- E ja E nein entfällt
lich?

Wird die ökologische Funktion im räum- E ja El nein entfällt
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)?
Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt
Wenn nein — kann die ökologische D ja El nein entfällt
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden?
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja 0 nein
pflanzungs- oder Ruhestätten tritt ein.
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Star (Sturnus vulgaris)
Blatt 2

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet • ja 0 nein Durch Kollisionen mit großen
werden? Glasfassaden oder spiegelnden
Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück- Flächen kann es zu Verletzungen
sichtigt oder gar Tötungen kommen.

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? El ja 0 nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an großen Glas-
fassaden und spiegelnden Flä-
chen (V 01)

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- CI ja 1:1 nein Aufgrund der Mal3nahmenwirk-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- samkeit ist von keinem signifikant
letzungs- oder Tötungsrisiko? erhöhten Verietzungs- oder Tö-
Wenn ja — Verbotsauslösung! ungsrisiko auszugehen

Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen tritt ein. El ja ID nein

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Können wild lebende Tiere während der Fort- D ja 0 nein Der Vorhabensbereich besitzt
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- derzeit keine der gelisteten Funk-
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- tionen für den Star in prüfrelevan-
den? tem Umfang.

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? D ja D nein entfälit

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- D ja D nein entfällt
te Maßnahmen vollständig vermieden

Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung` tritt ein. C ja CI nein

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG)

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich?

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? C ja •  nein

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Ma ßnahmen)

El Ausnahme erforderlich a Ausnahme nicht erforderlich

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Star (Sturnus vulgaris)

Blatt 3

Zusammenfassung

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt
und berücksichtigt worden:

oVermeidungsmaßnahmen

• CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang
O FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den

örtlichen Funktionsraum hinaus

O Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten

Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen

▪ tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 — 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

O liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in

Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

O sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit

Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt!
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuetwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Türkentaube (Streptopelia decaocto)

Blatt 1
Allgemeine Angaben

Schutzstatus und Gefährdungsstufe 0 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland --
13 Europäische Vogelart RL Hessen 2

Erhaltungszustand in Hessen D günstig (grün) D ungünstig — • ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in Deutschland 0 günstig (grün) D ungünstig — 0 ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in der EU El günstig (grün) El ungünstig — D ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Aus dem südöstlichen Europa zugewanderte Art; starke
synanthrope Bindung, aber auch an lichten Waldrändern, in
Baumhecken und auf Einzelbäumen; brütet auf Bäumen
(mittlerer Baumfreibrüter) aber auch an Gebäuden.

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend

Vorhabensbezogene Angaben

Vorkommen im Untersuchungsraum

0 nachgewiesen im Rahmen der aktuellen Begehungen im Umfeld des
Plangebietes beobachtet; da innerhalb des Plangebietes
jedoch keine nutzbaren Bruthabitatstrukturen vorhanden
sind, wird die Türkentaube als Nahrungsgast und Rand-
siedler klassifiziert

D sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG)

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- D ja 0 nein Die Art besitzt aktuell im Bereich der
stätten aus der Natur entnommen, be- Vorhabensfläche keine nutzbaren
schädigt oder zerstört werden? Bruthabitatpotenziale; Nachweis nur
Vermeidungsmaßnahmen zunächst als Nahrungsgast
unberücksichtigt
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- El ja El nein entfällt
lich?
Wird die ökologische Funktion im räum- 0 ja D nein entfällt
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)?

Vermeidungsma ßnahmen berücksichtigt
Wenn nein —kann die ökologische D ja ID nein entfällt
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden?
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja •  nein
pflanzungs- oder Ruhestätten tritt ein.
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuenivehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Türkentaube (Streptopelia decaocto)

Blatt 2
Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 0 ja D nein Durch Kollisionen mit großen
werden? Glasfassaden oder spiegelnden
Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück- Flächen kann es zu Verletzungen
sichtigt oder gar Tötungen kommen.

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? ID ja D nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an großen Glas-
fassaden und spiegelnden Flä-
chen (V 01)

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- D ja D nein Aufgrund der Ma ßnahmenwirk-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- samkeit ist von keinem signifikant
letzungs- oder Tötungsrisiko? erhöhten Verietzungs- oder Tö-
Wenn ja — Verbotsauslösung! ungsrisiko auszugehen

Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen tritt ein. 0 ja El nein

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Können wild lebende Tiere während der Fort- D a D nein Aufgrund der vorhandenen Vor-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- belastung ist mit keinen erhebli-
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- chen Störungen zu rechnen;
den? zudem ist die Türkentaube stark

synanthrop orientiert.
Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? El ja D nein entfällt

Wird eine erhebliche Störung durch obenge- D ja D nein entfällt
nannte Maßnahmen vollständig vermieden

Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung` tritt ein. 3 ja ID nein

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG)

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich?

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? D ja D nein
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)

El Ausnahme erforderlich El Ausnahme nicht erforderlich

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen

Zusammenfassung

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt
und berücksichtigt worden:

D Vermeidungsmaßnahmen
D CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang

D FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den
örtlichen Funktionsraum hinaus

D Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen

El tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 — 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

El liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

D sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt!
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuetwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Turmfalke (Falco tinnunculus)

Blatt 1

Allgemeine Angaben

Schutzstatus und Gefährdungsstufe D FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland --
0 Europäische Vogelart RL Hessen --

Erhaltungszustand in Hessen D günstig (grün) 0 ungünstig — 3 ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in Deutschland C günstig (grün) C ungünstig — 0 ungünstig -

unzureichend (gelb) schlecht (rot)
Erhaltungszustand in der EU D günstig (grün) D ungünstig — 3 ungünstig -

unzureichend (gelb) schlecht (rot)
Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Als Jagdhabitat benötigt der Turmfalke offene Flächen mit

möglichst niedriger Vegetation um seine Beutetiere (Heu-
schrecken, Kleinsäuger, Eidechsen, Amphibien, Bodenvö-
gel u.a.) optisch erfassen zu können. Diesbezügliche Ide-
alhabitate stellen Grünland, vegetationsarme Brachen und
Weideland dar. Als Bruthabitate werden bei uns fast aus-
schließlich geeignete Gebäudestandorte (Kirchtürme, Mas-
ten u.ä.) oder spezifische Nisthilfen, tlw. sogar auf Stangen
montiert, ausgewählt; teilweise werden aber auch alte
Nester größerer Baumfreibrüter wie Rabenkrähe, Elster
oder Mäusebussard für den Neststandort genutzt.

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet

Vorhabensbezogene Angaben

Vorkommen im Untersuchungsraum

0 nachgewiesen Vorkommen des Turmfalken wurden im Rahmen der Kartie-
rung in 2023 für den Betrachtungsraum nachgewiesen;
aufgrund der strukturellen Gegebenheiten in Verbindung
mit den Beobachtungsdaten wird der Turmfalke als Nah-
rungsgast eingestuft.

13 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG)

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- C ja • nein Im relevanten Wirkzonenbereich wa-
stätten aus der Natur entnommen, be- ren keine Bruthabitate des Turmfal-
schädigt oder zerstört werden? ken nachweisbar; nur Gastvogelart.
Vermeidungsmaßnahmen zunächst
unberücksichtigt
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- C ja 12 nein entfällt
lich?

Wird die ökologische Funktion im räum- ID ja 0 nein entfällt
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)?
Vermeidungsmaßnahmen berücksich-
tigt
Wenn nein —kann die ökologische C ja C nein entfällt
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden?
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja 0 nein
pflanzungs- oder Ruhestätten tritt ein.
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Turmfalke (Falco tinnunculus)

Blatt 2

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet D ja D nein Kein Horststandort im geplanten
werden? Eingriffsraum, weshalb auch kei-
Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück- ne Gelege oder Nestlinge betrof-
sichtigt fen sein werden,

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 0 ja D nein entfällt

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- ID ja D nein entfällt
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver-
letzungs- oder Tötungsrisiko?

Wenn ja — Verbotsauslösung!
Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen tritt ein. D ja 0 nein
Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Können wild lebende Tiere während der Fort- D ja 13 nein Der Brutplatz liegt nicht innerhalb
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- der störökologisch bedeutsamen
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- Wirkzone
den?

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? El ja D nein entfällt

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- D ja D nein entfällt
te Maßnahmen vollständig vermieden

Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung` tritt ein. El ja El nein

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG)

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich?

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? El ja 0 nein
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Ma ßnahmen)

D Ausnahme erforderlich El Ausnahme nicht erforderlich

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen

Zusammenfassung

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt
und berücksichtigt worden:

D Vermeidungsmaßnahmen

El CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang

13 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den
örtlichen Funktionsraum hinaus

D Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen

D tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 — 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

0 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

ID sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt!
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt Stadt Gernsheim
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Teilgruppe Reptilien

Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Mauereidechse (Podarcis muralis)
Blatt 1

Allgemeine Angaben

Schutzstatus und Gefährdungsstufe 0 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland V
E Europäische Vogelart RL Hessen 2

Erhaltungszustand in Hessen D günstig (grün) • ungünstig — El ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in Deutschland 0 günstig (grün) El ungünstig — D ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in der EU 0 günstig (grün) 3 ungünstig — 3 ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Als ursprüngliche Lebensräume gelten sonnenexponierte
Felsen, Abbruchkanten, Geröllhalden und Kiesbänke; heu-
te fast ausschließlich auf Sekundärbiotopen wie Wein-
bergsmauern, Ruinen, Bahndämme, Steinbrüche und ln-
dustriebrachen; neben geeigneten Sonnenplätzen benötigt
die Art tiefe Spaltensysteme (Schutzfunktion)

Verbreitung Besiedelt in Deutschland vornehmlich niedrige Höhenla-
gen, kommt jedoch auch gelegentlich in höheren Lagen
vor in Hessen allein im Südwesten, wo sich die Art von
Rheinhessen aus in die klimatisch begünstigten Regionen
von Rheingau und Hessischem Ried ausbreitet

Vorhabensbezogene Angaben

Vorkommen im Untersuchungsraum

0 nachgewiesen im Rahmen der aktuellen Begehungen auf Flächen im
Nahbereichsumfeld des Plangebietes beobachtet (vgl.
dazu auch die anliegende Karte 2 Reptilienarten); auf-
grund der strukturellen Gegebenheiten wird die Mauerei-
dechse für den eigentlichen Vorhabensbereich nicht als
resident klassifiziert

0 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG)

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- D ja El nein Der beplante Vorhabensbereich ver-
stätten aus der Natur entnommen, be- fügt in seiner derzeitigen Ausgestal-
schädigt oder zerstört werden? tung (landwirtschaftlich genutzte Flä-
Vermeidungsmaßnahmen zunächst che) über keine Eignung als Sied-
unberücksichtigt lungsraum für de Mauereidechse.

Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- 3 ja D nein entfällt
lich?
Wird die ökologische Funktion im räum- ID ja El nein entfällt
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)?

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuetwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Mauereidechse (Podarcis muralis)
Blatt 2

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG)
Fortsetzung ...

Wenn nein — kann die ökologische D ja D nein entfällt
Funktion durch vorgezogene Aus-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis-
tet werden?
Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja CI nein
pflanzungs- oder Ruhestättere tritt ein.
Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)
Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 0 ja El nein im Rahmen der Vorhabensum-
werden? setzung ist ein Einwandern in die
Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück- Baustelle anzunehmen.
sichtigt
Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? CI ja El nein Eine Einwanderung in die Bau-

stellenfläche ist durch den Bau
einer Zuwanderungsbarriere zu
verhindern (V 03)

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- D ja 0 nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- samkeit ist von keinem sidnifikant
letzungs- oder Tötungsrisiko? erhöhten Verletzungs- oder Tö-
Wenn ja — Verbotsauslösung! tungsrisiko auszugehen

Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen tritt ein. 0 ja 0 nein
Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)
Können wild lebende Tiere während der Fort- D ja a nein Die Mauereidechsen sind un-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- empfindlich gegenüber störöko-
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- logischen Wirkpfaden die von
den? der Vorhabensumsetzung bzw.

vom fertiggesteliten Vorhaben
ausgehen; zudem ist der aktuell
besetzte Siedlungsraum durch
zwischenliegende Strukturen
(Gebäude, Gehölzkomplexe
u.a,m. hinreichend gegenüber
dem Vorhabensbereich abge-
schirmt.

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? D ja 0 nein entfällt
Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- D ja El nein entfällt
te Maßnahmen vollständig vermieden
Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung` tritt ein. CI ja 0 nein
Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG)

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich?

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? CI ja 0 nein
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)

D Ausnahme erforderlich • Ausnahme nicht erforderlich

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Mauereidechse (Podarcis muralis)

Blatt 3
Zusammenfassung

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt
und berücksichtigt worden:

o Vermeidungsmaßnahmen
D CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang

▪ FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den
örtlichen Funktionsraum hinaus

O Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen

O tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 — 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

E liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

O sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt!
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfäche - Feuerwehrstützpunkt Stadt Gernsheim
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Teilgruppe Amphibien

Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Kreuzkröte (Bufo calamita)

Blatt 1
Allgemeine Angaben

Schutzstatus und Gefährdungsstufe 0 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland 3
3 Europäische Vogelart RL Hessen 2

Erhaltungszustand in Hessen E günstig (grün) 0 ungünstig — E ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in Deutschland E günstig (grün) D ungünstig — • ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

Erhaltungszustand in der EU D günstig (grün) 3 ungünstig — 0 ungünstig -
unzureichend (gelb) schlecht (rot)

LebensraumansprücheNerhaltensweise Als Reproduktionsgewässer werden temporäre, meist ve-
getationslose Tümpel benötigt; hier besteht nur eine gerin-
ge Gefährdung der Kaulquappen durch wasserlebende
Prädatoren (Fische, Libellenlarven u.a.; Laichzeit Mai bis
August

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet,; dabei erkennbare
Vorkommenskonzentrationen in Abbaugebieten

Vorhabensbezogene Angaben

Vorkommen im Untersuchungsraum
El nachgewiesen Vorkommen der Kreuzkröte sind für die Osthälfte des Plan-

gebietes belegt (Nachweis in 2023 durch Mitarbeiter des
LPV-GG). Hier fand die Art zwischen den Spargelbalken
Rohbodengewässer zur Reproduktion.

• sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt
Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG)
Können Fortpflanzungs- oder Ruhe- a ja ID nein Durch die lnanspruchnahme von
stätten aus der Natur entnommen, be- (potenziellen) Laichgewässern
schädigt oder zerstört werden?
Vermeidungsmaßnahmen zunächst
unberücksichtigt
Sind Vermeidungs-Maßnahmen mög- E ja 0 nein Strukturverluste sind bei Umsetzung
lich? des Vorhabens aufgrund der geänder-

ten Flächennutzung unvermeidbar
Wird die ökologische Funktion im räum- 13 ja 0 nein Im unmittelbaren, aber auch im weite-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo- ren Umfeld der betroffenen Laichge-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) wässer sind keine geeigneten Laich-
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 gewässer vorhanden, oder schon von
BNatSchG)? einer anderen Teilpopulation des loka-
Vermeidungsma ßnahmen berücksichtigt len Vorkommens besetzt.
Wennnein — kann die ökologische 13 ja 1:1 nein Schaffung geeigneter Ersatzstrukturen
Funktion durch vorgezogene Aus- die eine ungestörte Reproduktion er-
gleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleis- möglichen(C 02)
tet werden?

Der Verbotstatbestand ,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort- D ja 0 nein
pflanzungs- oder Ruhestätten tritt ein.
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Kreuzkröte (Bufo calamita)

Blatt 2
Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet ED ja El nein Durch die Beeinträchtigung von
werden? Laichgewässern

Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberück-
sichtigt

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? [3 ja D nein Zeitlich angepasste Inanspruch-
nahme der Rohbodengewässer
oder Direktkontrolle und Umset-
zung von Laich, Kaulquappen
oder Adulti (V 04)

Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermei- D ja 13 nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
dungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Ver- samkeit ist von keinem signifikant
letzungs- oder Tötungsrisiko? erhöhten Verletzungs- oder Tö-
Wenn ja — Verbotsauslösung! tungsrisiko auszugehen

Der Verbotstatbestand ,Fangen, Töten, Verletzen tritt ein. D ja El nein
Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Können wild lebende Tiere während der Fort- D ja D nein Durch die räumliche Verlagerung
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- des aktuell genutzten Reproduk-
und Wanderungszeiten erheblich gestört wer- tionshabitates in einen störungs-
den? armen Landschaftsraum entfal-

len mögliche störökologische
Beeinträchtigungen durch das
Vorhaben.

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? D ja 0 nein entfällt

Wird eine erhebliche Störung durch obengenann- ID ja D nein entfällt
te Maßnahmen vollständig vermieden

Der Verbotstatbestand ,erhebliche Störung‘ tritt ein. 13 ja D nein

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 Abs. 1 Nr. 4
BNatSchG)

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich?

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? D ja [3 nein
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)

0 Ausnahme erforderlich [3 Ausnahme nicht erforderlich

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen Artenschutzprüfung abgeschlossen
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Durch das Vorhaben betroffene Art: Kreuzkröte (Bufo calamita)

Blatt 3

Zusammenfassung

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt
und berücksichtigt worden:

oVermeidungsmaßnahmen

El CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang

O FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den
örtlichen Funktionsraum hinaus

0 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen

O tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 — 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

O liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

O sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt!
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt Stadt Gernsheim
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG _ _ _ Kernstadt

Erläuterungen zu den faunistischen Listen

1) Anmerkungen zum Rote Liste-Status

RL-Status 0
RL-Status 1
RL-Status 2
RL-Status 3
RL-Status V
RL-Status R

GF

Ausgestorben oder verschollen
vom Aussterben bedroht
stark gefährdet
gefährdet
Vorwarnliste
Geographische Restriktion oder extrem selten
Gefährdung anzunehmen — Status unbekannt
Gefangenenflüchtling
Vermehrungsgäste
Neozoen

AI le Roten-Listen sind auf der Basis von lonatis (Hessen) oder BfN (Deutschland)
aktualisiert - Bundesartenschutzverordnung, Bundesnaturschutzgesetz, FFH-
Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie entsprechend auf der Basis von WISIA.de.

11) Verwendete Abkürzuncien:
EHZ : Erhaltungszustand in Hessen
HE : Rote-Liste Hessen

: Rote-Liste Deutschland
BArtSchV : Bundesartenschutzverordnung
BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz
VS-RL : Vogelschutzrichtlinie
Anh. : Anhang
Anl.
Art.
BV
DZ

NG
NI

RS
sG
sNG

WG

: Anlage
: Artikel
: Brutvogel/Brutverdacht
: Durchzieher
: Gast
: Nahrungsgast
: Nisthilfe
: Resident
: Randsiedler
: seltener Gast
: seltener Nahrungsgast
: Totfunde
: Überflieger
: Wintergast
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Vogelarten im Untersuchungsraum
britung im n -Vere Uter
suchungsraum LiRote ste besonders geschtzt dü e Aen

streng geschützte A rten VS-RL
Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 2023 Status EHZ HE D BNatSchG BArtSchV Art. 1 Anh. I
Vogelarten des Offenlandes
Corvus frugilegus Saatkrähe X WG V X
Perdix perdix Rebhuhn X BV 2 2 X
Sonstige Vogelarten
Acanthis cannabina Bluthänfling X NG 3 3 X
Accipiter nisus Sperber X NG X X
Alopochen aegyptiacus Nilgans X NG X
Apus apus • Mauersegler X NG X
Ardea cinerea Graureiher X NG X
Buteo buteo Mäusebussard X NG X X
Carduelis chloris Grünling X RS X
Ciconia ciconia Wei ßstorch X Ü V X X X X
Columba livia Haustaube X NG X
Columba palumbus Ringeltaube X RS X
Corvus corone Aaskrähe X NG X
Corvus monedula Dohle X WG X
Erithacus rubecula Rotkehlchen X BV X
Falco thnunculus Turmfalke X NG X X
Fringilla coelebs Buchfink X RS X
Garrulus glandarius Eichelhäher X U X
Hirundo rustica Rauchschwalbe X RS V V X
Luscinia megarhynchos Nachtigall X RS X
Milvus milvus Rotmilan X NG V X X X
Motacilla alba Bachstelze X BV X
Parus caeruleus Blaumeise X BV X
Parus major Kohlmeise X BV X
Passer domesticus Haussperling X BV X
Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz X BV X
Phylloscopus collybita Zilpzalp X RS X
Phylloscopus trochilus Fitis X RS X
Pica pica Elster X NG X
Streptopelia decaocto Türkentaube X RS 2 X
Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke X BV X
Zwischensumme I 31 8 BV 17/9/3/2 I 6 4 1 5 1 31 2
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Vogelarten im Untersuchungsraum
Verbreitung im Unter-

suchungsraum
Rote Liste

besonders geschützte Arten
streng geschützte Arten VS-RL

Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 2023 Status EHZ HE D BNatSchG BArtSchV Art. 1 Anh. I

Übertrag 31 8 BV 17/9/3/2 6 4 5 1 31 2

Sonstige Vogelarten — Fortsetzung ...
Sylvia borin Gartengrasmücke X BV X

Sturnus vulgaris Star X NG V 3 X

Troglodytes troglodytes Zaunkönig X RS X

Turdus merula Amsel X BV X

Turdus philomelos Singdrossel X RS X

Artenzahl (36) 36 10 BV 21/10/3/2 7 5 5 1 36 2

! Arten mit herausgehobenem Gefährdungs- und/oder Schutzstatus sind rot unterlegt (insgesamt elf Arten)
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Reptilienarten im Untersuchungsraum Verbreitung im Unter-
suchungsraum

Rote Liste
besonders geschützte Arten

streng geschützte Arlen FFH-RL

Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 2023 Status HE D BNatSchG BArtSchV Anh. II Anh. IV

Podarcis muralis Mauereidechse ¡ X R 1 3 V 1 X X

Artenzahl 1 -- 1 1 1 0 0 1

! Arlen mit herausgehobenem Gefährdungs- und/oder Schutzstatus sind rot unterlegt (eine Art)
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche - Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

Amphibienarten im Untersuchungsraum Verbreitung im Unter-
suchungsraum

Rote Liste
besonders geschützte Arten

streng geschützte Arten FFH-RL

Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 2023 Status HE D BNatSchG BArtSchV Anh. II Anh. IV

Bufo calamita Kreuzkrote l X R I 1 3 I X X

Artenzahl 1 -- 1 1 1 0 0 1

! Aden mit herausgehobenem Gefährdungs- und/oder Schutzstatus sind rot unterlegt (eine Art)
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche — Feuerwehrstützpunkt Stadt Gernsheim
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG Kernstadt

Kartenteil

Karte 1: Nachweise des Rebhuhns
Karte 2: Nachweise der Mauereidechse
Karte 3: Fundorte Kreuzkröte 2023 (Nachweiskarte LPV-GG)
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Stadt Gernsheim
Kernstadt

Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche — Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Nachweise des Rebhuhns
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche — Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Nachweise der Mauereidechse

Stadt Gernsheim
Kernstadt
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Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche — Feuerwehrstützpunkt
Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Stadt Gernsheim
Kernstadt

LANDSCHAFTS-
PFLEGEVERBAND
KREIS GROSS GERAU e.V.

Que
Lnftbild: Google Satellite
Fluieicke: ALKIS; HLBG

Stand: 2023 - LI‚V GG

Mil Fundorte Kreuzkröten 2023
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